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Herrn Bundesminister für soziale Verwaltung 

Sehr geehrter Herr Bundesminister! 

Dem gesetzlichen Auftrag des § 9 Abs. 2 des Bundesbe­
diensteten-Schutzgesetzes entsprechend wird der Bericht über 
die Tätigkeit der Arbeitsinspektion und über die Wahrnehmun­
gen der Arbeitsinspektorate auf dem Gebiet des Schutzes der 
Bediensteten des Bundes für das Jahr 1979 vorgelegt. 

Zu diesem Bericht wird bemerkt, daß trotz intensiver Be­
mühungen der Inspektionsorgane auch im Berichtsjahr nur eine 
geringe Anzahl der bei den Arbeitsinspektoraten vorgemerkten 
Dienststellen des Bundes besichtigt werden konnten; die Zahl 
der zur Verfügung stehenden Arbeitsinspektoren ist unter Be­
rücksichtigung der vielen Aufgaben, die der Arbeitsinspektion 
übertragen sind, unzureichend. 

Die Arbeitsinspektion ist dennoch bestrebt, unter Aus­
schöpfung aller Möglichkeiten wirkungsvoll darüber zu wachen, 
daß in allen Dienststellen des Bundes der erforderliche Schutz 
des Lebens und der Gesundheit der Bediensteten bei der dienst­
lichen Tätigkeit sichergestellt ist. Wenn dieses Bemühen e~ 
folgreich sein soll, ist die weitere tatkräftige Unterstützung 
des Herrn Bundesministers erforderlich. Um diese Hilfe ebenso 
wie um Ihr Verständnis für und Ihr Vertrauen in die Institution 
der Arbeitsinspektion darf ich Sie, Herr Bundesminister, bitten. 

Wien,im April 1981 

Felix 
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T Ä T I G K E I T S B E R ICH T 1979 

Am Ende des Jahres 1979 waren bei den Arbeitsinspek­
toraten insgesamt 3285 (3027) Dienststellen vorgemerkt, 
auf die das Bundesbediensteten-Schutzgesetz anzuwenden war. 
Von diesen vorgemerkten Dienststellen konnten jedoch infol­
ge Personalmangels nur 347 (167) inspiziert werden; damit 
wurden 10,6 ~ (5,5 %) der vorgemerkten Betriebe besichtigt. 
Mit diesen Besichtigungen konnten die Tätigkeitsbereiche 
von 12023 (11504) Bediensteten erfaßt werden; bei diesen 
Besichtigungen wurden insgesamt 1411 (2166) Beanstandungen 
vorgenommen. Die in Klammer angeführten Zahlenwerte beziehen 
sich auf das vorangegangene Jahr. Die Tabelle 1 gibt Auf­
schluß über die Auf teilung auf die einzelnen Verwaltungs­
bereiche. 

Einzelheiten zu den Beanstandungen sind dem folgenden 
Bericht zu entnehmen; es wird darauf hingewiesen, daß die 
Gesamtzahl der Beanstandungen größer ist als die Summe der 
in diesem Bericht angeführten empfohlenen Maßnahmen, da 
gleichartige Beanstandungen in einer Dienststelle zumeist 
in einem Punkt zusammengefaßt und geringfügige Mängel nicht 
angeführt wurden. Es wird weiters darauf hingewiesen, daß 
bei dem derzeit noch immer geringen Anteil an inspizierten 
Dienststellen aus der Anzahl der Beanstandungen je Ressort 
kein Rückschluß auf den Zustand der übrigen Dienststellen 
dieses Ressorts möglich ist. 

Die Arbeitsinspektorate erhielten im Jahre 1979 von 
insgesamt 2995 Unfällen Bediensteter des Bundes Kenntnis, 
die Zahl der Todesfälle belief sich auf 12. Hievon ereig­
neten sich 913 Unfälle mit 6 Toten außerhalb der Dienst­
stelle und standen nicht in Zusammenhang mit der Dienst­
verrichtung. Über die Auf teilung des Unfallgeschehens auf 
die einzelnen Ressorts gibt die 'Tabelle 2 A~schluß. 
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Tabelle 1: 

Verwaltune;s­
bereich 

Bundeskanzleramt 

Bundesministerium .für 

- 2 -

Zahl der 
gemeldeten / besuchten 

Dienststellen 

5 1 

Auswärtige Angelegenheiten 1 

~~desministerium für 
Bauten und Technik 

Bundesministerium 
für Finanzen 

Bundesministerium für 
Gesundheit und Umwelt­
schutz 
Bundesministerium für 
Ha~del, Gewerbe und 
Industrie 

Bundesministerium 
für Inneres 

Bundesministerium 
für Justiz 

Bundesministerium 
für Landesverteidigung 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirt­
schaft 

Bundesministerium für 
soziale Verwaltung 

Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst 

Bundesministerium 
für Verkehr 

Bundesministerium für 
Wissenschaft und For­
schung 

Sonstige 

166 

420 

22 

10 

1193 

268 

163 

59 

129 

549 

19 

280 

1 

insgesamt 3285 

29 

47 

1 

139 

33 

31 

7 

19 

34 

1 

5 

347 

vorge­
fundene 
Mißstände 

88 

81 

16 

361 

134 

115 

30 

46 

241 

5 

294 

1411 
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Tabelle 2: 

den Arbeitsinspektoraten 
Verwaltungsbereich zur Kenntnis 

gelangte Arbeitsunfälle 

Bundeskanzleramt 33 
Bundesministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten 10 
Bundesministerium für Bauten und 
Technik 127 ( 1 ) 
Bundesministerium für Finanzen 295 ( 1 ) 
Bundesministerium für Gesundheit 
und Umweltschutz 32 
Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie 22 
Bundesministerium für Inneres 1070 (8) 
Bunde smini sterium für Justiz 121 
Bundesministerium für Landes-
verteidigung 515 
Bundesministerium für Land-
und Forstwirtschaft 272 
Bundesministerium für soziale 
Verwaltung 49 
Bundesministerium für Unterricht 
und Kunst 265 ( 1 ) 
Bundesministerium für Verkehr 37 
Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung 115 
Sonstige 32 ( 1 ) 

2995 (12) 

*) Die Zahlen innerhalb der Klammern geben Unfälle mit 
tödlichem Ausgang an. 

*) 
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Verwaltungsbereich Bundesministerium für 
--------------------------------------------------------------------------------

Bauten und Technik 
------------------------------------

Nach Besichtigung der Dienststelle Schloßhauptmann­
schaft Schönbrunn in Wien 13, wurde vom Arbeitsinspektorat 
nachfolgendes empfohlen: 

1. Der im Hauptgebäude befindliche Aufenthaltsraum 
für die männlichen Führer durch die Schauräume wäre direkt 
aus dem Freien zu belüften. 

2. Den weiblichen Bediensteten des Hauptgebäudes 
(Führungs- und Raumpflegepersonal) wäre ein Umkleideraum 
sowie ausreichende Waschgelegenheiten mit fließendem Warm­
und Kaltwasser zur Verfügung zu stellen. 

Bei Besichtigung der Dienststelle Bundesstrombaulei-
tung Greifenstein ergaben sich Beanstandungen, zu deren Be­
hebung das Arbeitsinspektorat im wesentlichen folgende Maßnah­
men empfahl: 

1. Die derzeit vorhandenen Heizmöglichkeiten in den 

Werkstättenräumen und der Garderobe sind unzureichend und 
wären zu verbessern. 

2. Für die Tischlereiwerkstätte wäre eine Entnahme­
stelle für Trinkwasser vorzusehen. 

3. Den im Maschinenhaus beschäftigten Arbeitnehmern 
wäre zum Schutz gegen den Lärm der dort aufgestellten Kom­
pressoren ein ausreichender Gehörschutz (KapselgehörschUtzer) 
zu Verfügung zu stellen. 
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4. Schafflmg eines Lagerraumes zur Laßerung brenn­

barer Flüssigkeiten (Ole verschiedenster Art); fUr die 

im Verwaltungsgebäude tätige Raumpflegerin wäre eine Um­

kleidemöglichkeit zu schaffeno 

5. Die Hebezeuge wären Jlihrlich nachweislich von ge­

eigneten, fachkundigen Personen prüfen zu lassen. 

6. Die im Verwaltungsgebäude befindlichen Wohnräume 

wären zu sanieren. 

Anläßlich der Überprüfung der Dienststelle Strombau­

leitung Bad Deutsch-Altenburg, Donaulände, V\'Urde vom Ar·­

bei tsinspektorat dj.e Behebung folgender 1'6ingel empfohlen: 

1. ]n Steinbruch wären die Namen der Sprengbefugten er­

sichtlich zu machen. 

2. Mängel an elektrischen Anlagen und Geräten (nicht 

geerdete Metallampenschirme, l\Cetallfassungen) wären zu be­

heben. 

3. Der Zugang zur Elektrowerkstätte sollte in brandbe­

ständiger Bauweise ausgeführt werden. 

4. Brennbare Flüssigkeiten wären in einem separaten, 

brandbeständigen und durchlüfteten Raum mit flüssigkeits­

dichter Wanne zu lagern; Türe und Fenster wären br~mdbe­

ständig auszubilden, Die 'lure wären nach außen aufschlagend 

und selbstschließend einzurichten und an der Außenseite ent­

sprechend zu beschriften. 

5. Im Maschinenraum wäre die Schwungscheibe an der 

Luftpumpe zu umwehren. 

6. Im ~agazin wäre für die hinten liegenden Räume ein 

weiterer Ausgang vorzusehen. 
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Nach .besichti{~unß deI' Tischlerei der Bundesgebäude­

verwaltWJg 11 ir~ Vlicner Neustadt, Grazer Straße 97, er­

gaben sich Becmstanduncen, zu deren Behebune vom Arbei ts­

inspektorat folgende Maßnahmen empfohlen wurden: 

1 ~ Die bei Arbei ten [,ill der Feinschlü ttkreissäge und 

an der Fräsmaschine entstehenden Staube w'ären möglichst 

an der Dl-:;~)tehungsstel1e abzusaugen. 

2. Der Staubabscheider sollte so beschaffen sein, 

daß auch Feinstaub ei n'fl3J1dfre i abgeschieden wird, sodaß 

die Luftverhältnisf3e in den Arbeitsräumen nicht beein­

träch~igt werdene 

Anläßlich der Überprüfu.ng der Dienststelle Bundesge­

bäudeverwaltung 11 in St. Pölten, Birkengasse 49, wurde vom 

Arbei tsinspektorat empfohlen, an der Autogenschweißanlage in die 

Gasschläuche unmittelbar nach den Druckreduzierventilen 

bauartgeprüfte Flarrnnenrückschlagsicherungen einzubauen. 

Nach BesichtiGung der Werkstätten der Bundesgebäude­

verwal tung am Flugplatz Wels vvu.rde vom Arbei tsinspektorat 

empfohlen, in jedem Arbeitsraum zumindest die Fensterflä­

ehen der Kippflügel mit Sichtglasscheiben zu versehen. 

Hiezu stellt die Dundesp,ebüudeverwaltWlg 11 Linz mit 

Schreiben vom 27. Jwü 1~79 unter anderem fest, daß in den 

genannten Vlerkstätten nur kurzzei tige Arbei ten beim Vorrich­

ten von Werkstücken im Zusrunmenhanr; mi t Reparatur- W1d In­

standsetzlmgsarbei ten vorGenommen werden. Außerdem wäre 

seitens der Baubehörde der Einbau von Fenstern aus brand­

hemmendem, unbrennbarem r,;aterial vorgeschrieben worden; dem 
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wurde durch eine 2-schalige Profilitverelasune ent­

sprochen. Ergänzend teilt das örtlich zustUndige Ar­
beitsinspektorat mit, daß nach den d.a. BeobachtuIlc;en 

die Werkstätten nicht nur kurzzeitig benützt werden. 

Im übrieen wäre den Forderungen der Baubehörde auch 

bei Verwendung von Spiegeldrahtglasscheiben entspro­

chen worden. 

Bei Besichtigung der Dienststelle Vermessungsamt 

Liez en, Ausseerstraße 34, ergaben si ch Be 3..c'1standungen, 

zu deren Behebung vom Arbeitsinspektorat folgende Maß­

nahmen empfohlen wurden: 

1. Mängel rul der elektrischen Anlage und an elek­

trischen Betriebsmitteln (zweipolige Steckdosen, zwei­

polig angeschlossene Schreibtischlampen, ZWischenstecker, 

schadhafte Schutz schal tel', schadhafte Ste ckdo sen) wären 

zu beheben. 

2. Die feuchten Stellen der rl1auer des I'arteienver­

kehrsrawnes wären von einem Fachunternehmen sanjeren zu 

lassen. 

3. Die Fußbodenoberfläche wäre trittsicher auszu­

gestalten. 

4. Sämtliche Fenster wären so abzudichten, daß in 

den Räwnen keine schädliche Zugluft auftritt. 

5. Das Material für die erste Hilfeleistunf, wtire 

der Eigenart der Dienststelle entsprechend zu ergänzen. 
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Nach Be sichti((Ull[: d er Dienst stelle Verme sSill1{:samt 

Judenburg~ }]errenGasse 30, wurden zur Behebung der vor­

gefundenen MißsLiinde nachfolgende Empfehlungen abgegeben: 

1 0 Das i'lU[ dem GonfT, zu den f\rbei tsräumen stehende 

Lichtpaus[erät "v,ä.re mi t einer ausreichenden Absaugung 

direkt joDS Frei e zu versehen oJer in einem eigenen Raum 

mit Absau[';ung ins Frei e 3:ufzustellen. 

2 .. Die Fenster der ArntsräLL'TIe, insbesondere die Fen­

ster der ":;c2"tsei tc und dIe Balkontüre , wären SQ abzudichten, 

daß in den Wiumen keine schädigende Zugluft auf tri tt. 

3. Anstelle der verbotenen Zwischenstecker wären bei 

Bedarf Mehrfach-Schuko-Steckdosen zu installieren. 

Nach der LlJerpy-üfunG des Vermessungsamtes in Horn 

empfahl das Arbeitsjnspektorat, den Aufstellill1gsbereich 

des Lichtpausegerätes mittels eines mechanischen IJüfters 

wirksam zu entlüften. 

Bei Besichtigung der Strombauleitunf'; Krems an der 

Donau, Steinbruch Kienstock, wurden zur Be}lebill1g der vor­

gefundenen T.1ißstände im wesentlichen folgende maßnahmen 

empfohlen: 

1. Alle lm St.einc1ruch bescl1tiftigten Arbeitnehmer, 

die bei Bohrarbejten, beim Verladen von l\Iaterial und bei 

der Instandsetzunp- der Werkzeu[';e der Einv/irkul1C von silikogenem 

Feinstaub aus{;esetzt sind, wären zur wiederkehrenden Unter­

suchung der Qsterreichischen Staub(Silikose)-bekämpfungs­

stelle zu melden. 
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2. Der westliche 'Teil der Bruchwand des Steinbruches, 

in welchem sich absturzdrohende Massen befinden, ist von 

weiterem Abbau auszuschließen. 

3. Das fahrbare Absauge~erjt (Fabrikat Atlas-Copco) 

ist umgehend hinsichtlich seiner Vhrksamkeit überprüfen 

und nötigenfalls instandsetzen zu lassen. 

4. Schleif- und Schneidearbeiten in der Steinmetz­

werkstätte dürfen nur duf nassem Wege vorgenommen werden. 

Für eine rasche Verlegung der Steinmetzwerkstätte ist zu 

sorgen. 

5. In die Schlauchleitun[;en der Autogenschweißanlage 

sind behördlich zugelassene Rückschlagsicherungen einzu­

bauen. 

stellungnahme des Bundesministers für Bauten und Technik: 

Zum vorliegenden Gesamtbericht teilte der Bundesminister 

für Bauten und Technik mit, daß die von den Arbeitsinspektoraten 

empfohlenen Maßnahmen zum überwiegenden Teil bereits verwirk­

licht wurden. Das Vermessungsamt Liezen wurde mittlerweile in 

einen Neubau übersiedelt, sodaß die Beanstandungen im Althaus 

als hinfällig anzusehen sind. Die für die Strombauleitung Krems 

und die Bundesgebäudeverwaltung 11 in st. Pölten empfohlenen 

Maßnahmen, die als dringlich bezeichnet waren, wurden bereits 

durchgeführt. Bei einigen anderen Dienststellen war es noch 

nicht möglich, den Empfehlungen in vollem Umfang nachzukommen, 

bzw. konnte diesen nur durch Alternativrnaßnahmen entsprochen 

werden. 

III-101 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)12 von 129

www.parlament.gv.at



- 10 -

Verwaltungsbereich Bundesr:1inisterium für Finanzen 
============================~==================== 

Bei Besichtigung des Büros der Zollwache für das 

Eigenlager der Firma Elektrodiesel Handels AG., in Wien 11., 

Geiereckstraße 6, ergaben sich Beanstandungen, zu deren Be­

hebung das Arbeitsinspektorat nachstehendes empfahl: 

1. Für eine ausreichende natürliche Belichtung des 

Büros wäre zu sorgen. 

2. An geeigneter und für den Bediensteten leicht 

zugänglicher Stelle ware das BWluesbediensteten-Schutz­

gesetz, jene Bestimmungen des Arbeitnehmerschutzgesetzes, 

die nach dem BSG sinngemäß Anwendung finden, und die auf 

Grund des BSG erlassenen Verordnungen aufzulegen. 

Bei Besichtigung des Punzierungsamtes Wien I in 

Wien 6., Gumpendorferstraße 63 b, ergaben sich Beanstan­

dungen, zu deren Behebung vom Arbeitsinspektorat nachste­

hende Maßnahmen empfohlen wurden: 

1. Die Verwendwlg von Flaschen, Krügen, Trink-, Koch­

und ähnlichen Gefässen, deren Form oder BezeicIDlung eine 

Verwechslung des Inhaltes mit Nahrungs- oder Genußmitteln 

zuläßt, zur Aufbewahrung von Giften, gifthältigen oder 

ätzenden Stoffen, wäre zu unterso.gen. 

2. Bei Manipulation mit ätzenden Stoffen wären ge­

eignete Schutzbrillen zu verwenden. 
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Nach Besichtigung des Zollamtes Berg empfahl das 
Arbeitsinspektorat zur Behebung von Mängeln nachstehende 
Maßnahmen: 

1. Bis zur Klärung, ob das Wasser des vorhandenen 
Brunnens Trinkwasserqualität aufweist, wäre jede Wasser­
entnahme zu Trinkzwecken zu untersagen. 

2. Die in Straßenmitte befindlichen Schalter- bzw. 
Abfertigungsräumlichkeiten wären durch geeignete Maß­
nahmen gegen den derzeit übermäßig starken Zug abzudich­
ten; sie wären mit einer solchen Heizung auszustatten, 
daß diese Räume auch in der kalten Jahreszeit ausreichend 
erwärmt werden können. 

Nach Besichtigung des Zollamtes Drasenhofen wurden zur Be­
hebung der festgestellten Mängel vom Arbeitsinspektorat 
nachstehende Maßnahmen empfohlen: 

1. Instandsetzung der Warmwasserbereitungsanlage. 

2. Schaffung geeigneter Umkleidemöglichkeiten. 

3. Am Ölbrenner wäre die Schutzkappe wieder anzubrin­
gen und die Brandschutzeinrichtung instandzusetzen. 

Hiezu stellte das Bundesministerium für Finanzen mit 

Schreiben vom 28. Au[;ust 1979 fest, daß der unter Punkt 3 
angegebene Mangel bereits behoben wurde. Die Behebung der 
anderen Mangel wurde veranIaßt. 
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Bei Besichtigung des Zollamtes Walserberg -

Autobahn ergaben sich Beanstandungen, zu deren Be­

hebung vom Arbeitsinspektorat folgende Maßnahmen 

empfohlen wurden: 

1. Das elektromotorisch angetriebene Garagenkipptor 

wäre einer Abnahmeprüfung unterziehen zu lassen. 

2. Durch Verringerung der Einblasegeschwindigkeit 

der Frischluft oder durch Veränderung der Lufteinblase­

richtung wäre dafür zu sorgen, daß in der Schalterhalle 

der Güterein- und Güterausfuhr sowie im Kanzleiraum der 

Zollwacheabteilung an den Arbeitsplätzen keine schädli­
che Zugluft auftritt. 

3. Die Tür beim "Ausfuhrkiosk" wäre dichtschließend 
herzustellen. 

4. Dem "Ausfuhrkiosk" wäre Frischluft zuzuführen, 

die bei Bedarf vorgewärmt sein soll; außerdem sollte sie 

durch Autoabgase nicht beeinträchtigt sein. 

5. Anhebung der Beleuchtungsstärke an den Arbeits­

plätzen der Räume "Durchgangsverkehr Salzburg - Lofer" 

und "Kanzlei Amberger" auf 500 Lux. 

6. Im Reiseabfertigungsgebäude wäre den Bediensteten 

eine Waschgelegenheit mit Warmwasser zur Verfügung zu 

stellen. 

7. Der Kassenraum in der Gütereinfuhr wäre entspre­
chend seiner Beengtheit mit höchstens zwei Bediensteten 

zu besetzen. 

8. Die indirekte natürliche Belichtung dieses Kassen­

raumes soll durch parkende Lastkraftwagen nicht beein­
trächtigt werden. 
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9. Nach Abdichten der Zugluftöffnungen am Schalter­

fenster wäre durch eine mechanische Zuluft-

führung und eine direkte Raumheizung für entsprechendes 

Raumklima zu sorgen. 

Bei Besichtigung des Zollamtes Salzburg, Zolleigen­

lager der Firma SCHENKER in Salzburg, Vogelweiderstraße 107, 

ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung das Arbeits­

inspektorat nachstehendes empfahl: 

1. Da der den Bediensteten zur Verfügung stehende Ab­

fertigungsraum den Bestimmungen der §§ 2, 3, 10 und 15 der 

Allgemeinen Dienstnehmerschutzverordnilllg nicht entspricht, 

wäre den Bediensteten ein anderer geeigneter Raum zur Ver­

fügung zu stellen. 

2. Den Bediensteten wäre ein Türschlüssel zur Benützung 

der Sanitäranlagen zur Verfügmlg zu stellen. 

Nach Besichtigung des Zollamtes Schwarzbach wurden vom 

Arbeitsinspektorat zur Behebung von Mängeln folgende Maß­

nahmen empfohlen: 

1. Den Bediensteten wäre für den Aufenthalt während der 

Arbeitspausen cin geeigneter und entsprechend eingerichteter 

Raum, der auch lüft- und heizbar sowie beleuchtbar ist 
und für betriebstechnische Zwecke nicht verwendet wird, 

zur Verfügung zu stellen. 

2. Der als "Kassa" bezeichnete Raum wäre auf Grund seiner 

Beengtheit mit höchstens zwei Bediensteten zu besetzen. 
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3. Instandsetzung der Fenster und Türen der "Ein­
reichungsstclle" und der "Abfertigungshalle" .. 

4. Anhebung der Beleuchtungsstärke an den einzelnen 

Arbeitsplätzen auf mindestens 500 Lux. 

Nach Besichtigung des Zollamtes Graz, Bahnhofgürtel 57, 
ergaben sich Beclllstandungen, zu deren Behebung vom Arbeits­

inspektorat folgende Maßnahmen empfohlen wurden: 

1. Verbesserung der Lärmsituation in den an der Gür­

telstraße gelegenen Büroräumen durch den Einbau von Schall­

schutzfensterne 

2. Einbau einer entsprechend den Bestimmungen der All­

gemeinen Dienstnehmerschutzverordnung ausreichenden Anzahl 

von Abortzellen. 

3. Für Bedienstete in Räumen mit Parteienverkehr wären 
versperrbare Kleiderspinde anzuschaffen. 

4. Für den Aufenthalt der Bediensteten in Arbeitspausen 

und zum Einnehmen der Mahlzeiten wäre ein Aufenthaltsraum. 

zu schaffen, in welchem Tische und Sitzgelegenheiten sowie 

eine Einrichtung zum Wärmen mitgebrachter Speisen einzu­

richten wäre .. 

5. Der Arbeitsplatz der Schreibkraft im Oberstock wäre 
in geeigneter Weise gegen Zugerscheinungen zu schützen. 

6. In der Zweigstelle Hauptbahnhof wäre für ausreichende 

natürliche Belichtung und Belüftung zu sorgen. 
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Nach Besichtigung des Zollamtes Leoben wurde vom 

Arbeitsinspektorat die Behebung folgender Mängel empfohlen: 

1. Die vorhandenen Handfeuerlöscher wären nachweislich 

längstens alle zwei Jahre von einem Fachmann auf ihre Funktions­

fähigkeit überprüfen zu lassen. 

28 An zumindest einer Seite der Kellerstiege wäre eine 

Anhaltestange anzubringen. 

3e Srulierung des Fußbodenbelages in nahezu sämtlichen 

Arbeitsräuroen .. 

Bei Besichtigung des Finanzamtes Leoben ergaben sich 

Beanstandungen, zu deren Behebung vom Arbeitsinspektorat 

folgende Maßnahmen empfohlen wurden: 

1. Der Schutzschalter in der Stromverteileranlage im 

1. Stock wäre von einem befugten Elektrounternehmen zu über­

prüfen und allenfalls reparieren zu lassen. 

2. Erneuerung der schadhaften Beleuchtung im Freizeit­

raum (Keller) .. 

3. Anbringen eines entsprechenden Feuerlöschers im Kel-

ler. 

4. Die Kellerstiege wäre zumindest an einer Seite mit 

einer Anhaltestange auszustatten. 

5. Handfeuerlöscher wären längstens alle zwei Jahre 
von einem Fachmann nachweislich auf ihre Funktionstüchtig­

keit überprüfen zu lassen. 

6. Vorsehen einer Be- und Entlüftung (Lüftungsschlitze) 

für die Abstellräume im 2. und 3. Stock. 
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Nach Besichtigung des Fj.nanzamtes Judenburg wurden 

vom Arbeitsillspektorat zur Behebung von festgestellten 
Mängeln nachfolgende Maßnahmen empfohlen: 

1 .. Die Fenster der Amtsräume, insbesondere jene an 

der Westseite, wären abzudichten, sodaß in den Amtsräumen 

keine gesundheitsschädliche Zugluft auftritt. 

2 .. Sitzgelegenheiten, die den heutigen Erkenntnissen 

der Ergonomie nicht mehr entsprechen, wären zu erneuern. 

3. Den Bediensteten wäre zum Aufenthalt während der 

Al"'bei tspausen ein Aufenthaltsraum zur Verfügung zu stellen; 

in diesem wäre cluch eine Einrichtung zum Y{armen mi tgebrach­
ter Speisen einzurichten .. 

Bei Besichtigung des Zoll~~tes Rosenbach ergaben sich 

Beanstandungen, zu deren Behebung vom Arbeitsinspektorat 

folgende Maßnahmen empfohlen wuruen: 

1 ~ Den Bediensteten wäre für den Aufenthalt während 

der Dienstpausen ein geeigneter Aufenthaltsraum, der nicht 

für betriebs-Lechnische Zwecke verwendet wird, zur Verfügung 

zu stellen. In diesem Raum wäre auch eine Einrichtung zum 

Warmen mitgebrachter Speisen einzurichten. 

2. Für die im Reiseabfertigungsdienst eingesetzten Be­

diensteten wäre ein Waschraum mit fließendem Warm- und Kal t­

wasser einzurichten. 

3 .. Bereitstellung von Erste-Hilfe-Material in staub­

dicht schließenden Verbandbehältern. 
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4. Den Bediensteten wäre eine ausreichende Anzahl 

von Kleiderkästen nach Möglichkeit in einem eigenen Um­

kleideraum zur Verfügung zu stellen. 

5. Die durchscheinenden Vorhänge der Abfertigungs­

halle wären aus Sicherheitsgrüllden gegen undurchsichtige 

lichtdurchlässige zu ersetzen, da sich in diesem Raum auch 

der Schrank für die Dienstpistolen befindet. 

6. Das in der Dienststelle bereitgestellte Trinkwasser 

wäre einer chemisch-bakteriologischen Untersuchung zu un­

terziehen. 

7. Die Abortzelle wäre von der Abfertigungshalle durch 

einen ins Freie entlüftbaren Vorraum abzutrennnen. 

8. Sanierung der Decke und der Wande in der Abferti­

gungshalle und der Verwaltungskanzlei. 

9. Die Hauptzugangstüren zur Abfertigungshalle wären 

so anzuschlagen, daß sie sich in Fluchtrichtung öffnen las-

sen. 

10. Die Fenster der Abfertigungshalle wären instandzu­

setzen, um gesundheitsschädigender Zugluft vorzubeugen. 

11. Behebung bestehender elektrischer Mängel (Fehler­

strom-Schutzschalter mit zu hohem Auslösestrom, zweipolig 

angeschlossene Tischlampen mit Metallschrimen). 

Nach der Besichtigung der Zollwachabteilung Kalch wurde 

vom Arbeitsinspektorat empfohlen, die elektrische Anlage der 

Büroräume zu erden. 

Hiezu teilte das Bundesministerium für Finanzen mit 

Schreiben vom 1. Juni 1979 mit, daß das Amt der Burgenländi­

sehen Landesregierung von der Empfehlung des Arbeitsinspekto­

rates informiert und um Abhilfe ersucht wurde. 

Die Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und 

Burgenland berichtete mit Schreiben vom 23. Juli 1979, daß die 

elektrische Anlage in der Kanzlei der Zollwachabteilung Kalch 

geerdet wurde. 
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Bei Besichtigune des Zollamtes Kalch ergaben sich 

Beanstandungen, zu deren Behebung nachstehendes empfoh­

len wurde: 

1. Die elektrische Anlage wäre zu erden und mit einem 

Fehlerstrom-Schutzschalter auszustatten. 

2. Den Bediensteten wäre hygienisch einwandfreies 

Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. 

Hiezu teilte das Bundesministeriurn für Finanzen mit 

Schreiben vom 1. Juni 1979 mit, daß die Sanierung der elek­

trischen Anlage in Auftrag gegeben wurde. Die Errichtung 

einer Wasserleitung bzw. das Graben eines Brunnens wäre 

nach ~~sicht des Ministeriums mit zu hohem Aufwand verbun­

den, da sich in dem gegenständlichen Zollamtshäuschen nur 

fallweise ein Bediensteter aufhält. Der in dem etwa 1 km 

von der Zollwachabteilung Kalch entfernten Zollamtshäuschen 

diensttuende Beamte sollte sich daher vor Dienstantritt mit 

Trinkwasser versorgen. 

Die Finanzlandesdirektion fUr Wien, Niederösterreich 

und Burgenland berichtete mit Schreiben vom 23. Juli 1979, 
daß die elektrische Anlage in der Zwischenzeit geerdet wurde. 

Zur Empfehlung unter Punkt 2 wurde auf die Stellungnahme des 

Bundesministeriums für Finanzen hingewiesen. 

Nach Besichtigung der Zollwachabteilung Apetlon wurde 

vom Arbeitsinspektorat zur Behebung bestehender Mängel empfoh­

len, die elektrische Anlage zu erden. 

Hiezu teilte das Bundesministerium fUr Finanzen mit Schrei­

ben vom 31. Mai 1979 mit, daß ein entsprechendes Ersuchen an 

das Amt der burgenländischen Landesregierung erging. 
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Die Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich 

und Burgenland hat mit Schreiben vom 10. Juli 1979 mitge­

teilt, daß die elektrische Anlage ordnungsgemäß geerdet 

wurde. 

Bei Besichtigung der Zollwachabteilung Tauka empfahl 

das Arbeitsinspektorat, das im Tiefgeschoß untergebrachte 

Büro in einen Raum mit ausreichender Raumhöhe (derzeit 2,30 m) 

und ausreichender natürlicher Belichtung zu verlegen. 

Dazu teilte das Bundesministeriwn für Finanzen mit, daß 

das Amt der burgenländischen Landesregierung als zuständige 

Baudienststelle hievon in Kenntnis gesetzt und um Prüfung 

ersucht wurde, ob zumindest eine Abhilfe bezüglich der Be­

lichtung möglich sei. 

Nach Besichtigung der Zollwachabteilung Inzenhof empfahl 

das Arbeitsinspektorat nachstehende Maßn~hmen~ 

1. Die elektrische Anlage wäre zu erden und mit einem 

Fehlerstrom-Schutzschalter zu versehen. 

2. Für die Garage wäre eine wirksame Entlüftung vorzu­

sehen. 

Hiezu teilte das Bundesministerium für Finanzen mi t 

Schreiben vom 1. Juni 1979 mit, daß das Amt der burgenlän­
dischen Landesregierung als zuständige Baubehörde um Behebung 

der Mängel ersucht wurde. 
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Die Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich 

und Burgenland berichtete mit Schrei ben vom 23. Mai 1980, 

daß die Mängel an der elektrischen Anlage bereits behoben 

wurden. Sie teilte weiters mit, daß vom zuständigen Re­

ferenten des Landesbauamtes festgestellt wurde, daß die 

Garagentore durch ihre Profile so beschaffen sind, daß eine 

ausreichende Entlüftung gegeben ist. Außerdem wäre das Ga­

ragenfenster durch Arretierung ständig offen und das An­
bringen von Bohrlöchern im Garagentor daher nach Ansicht 

des zuständigen Referenten nicht erforderlich. 

Nach Besichtigung des Zollamtes Bonisdorf wurde vom 

Arbeitsinspektorat empfohlen, die Dienststelle in andere 

Räume zu verlegen, da die derzeit verwendeten Räume nur eine 

lichte Höhe von 2,30 m aufweisen. Außerdem wäre den Bedien­

steten hygienisch einwandfreies Trinkwasser zur Verfügung 

zu stellen. 

Zu den Empfehlungen des Arbeitsinspektorates teilte das 

Bundesministerium für Finanzen mit Schreiben vom 31. Mai 1979 

mit, daß die Errichtung eines Zollamt-Neubaues beabsichtigt 

sei, bei dem auch die Errichtung eines Brunnens vorgesehen 

sei. Außerdem weist das Ministerium auf eine Vereinbarung hin, 

wonach das Zollamt das erforderliche Trink- und Nutzwasser aus 

einer nahegelegenen Gastwirtschaft beziehen kann. 

Bei der Besichtigung des Zollamtes Pamhagen wurde vom 

Arbeitsinspektorat empfohlen, die elektrische Anlage zu er­

den und mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter zu versehen. 
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Dieses Ersuchen wurde vom Bundesministerium für 

Finanzen an die Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn wei­

tergeleitet. 

Die Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich 

und Burgenland teilte mit Schreiben vom 13. August 1979 
mit, daß die elektrischen Anlagen im Zollamt Pamhagen­

Bahnhof geerdet und mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter 

versehen wurden. 

Nach Besichtigung des Zollamtes Rattersdorf empfahl 

das Arbeitsinspektorat die Errichtung eines zweckmäßigen 

Wetterschutzes (Überdachung oder Kiosk) am Zollamtsplatz, 

da die dort tätigen Bediensteten vor Witterungseinflüssen 

vollkommen ungeschützt sind. 

Hiezu teilte das Bundesministerium für Finrulzen mit, 

daß bereits im Oktober 1978 das Amt der burgenländischen 

Landesregierung um Planung einer entsprechenden Koje er­

sucht wurde, dem Ersuchen aber bisher nicht nachgekommen 

ist. Die Angelegenheit wurde daher beim Landesbauamt in 

Erinnerung gebracht und um eheste Übermittlung von Plan­

skizze und Kostenschätzung ersucht. 

Nach Besichtigung der Zollwachabteilung Ritzing empfahl 

das Arbeitsinspektorat, zum Schutz der dort beschäftigten 

Bediensteten die elektrische Anlage entsprechend den Be­

stimmungen der ÖVE-Vorschriften zu sanieren. 
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Zu diesem Ersuchen teilte das Bundesministerium für 

Finanzen mit Schreiben vom 31. Mai 1979 mit, daß die ge­
samte Elektroinstallation in den nächsten Monaten nach 

den bestehenden Richtlinien erneuert wird. 

Die Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich 

und Burgenland berichtete mit Schreiben vom 6. März 1980, 

daß die elektrische Anlage nach den bestehenien Richtli­

nien erneuert und von der BEWAG abgenommen bzw. genehmigt 

wurde. 

Bei Besichtigung der Dienststelle Zollwachabteilungs­

inspektorat Güssing ergaben sich Beanstandungen, zu deren 

Behebung vom Arbeitsinspektorat folgende Maßnahmen empfohlen 

wurden: 

1. Arbeitsplätze wären nur in Räumen, die den gesetz­
lichen Mindestanforderungen hinsichtlich Raumhöhe entspre­

chen, einzurichten. 

2. Das WC und das Stiegenhaus wären zu sanieren, wobei 

insbesondere die stufen tritt- und rutschsicher auszuführen 

wären. 

3. In den Amtsräumen wäre für die Hauptverkehrswege eine 

lichte Durchgangsbreite von mindestens 1,20 meinzuhalten. 

Hiezu teilte das Bundesministerium für Finanzen mit, 

daß im bundeseigenen Gebäude in Güssing derzeit keine höheren 

Räume frei sind, die für Amtsräume in Betracht kommen. Der 

Empfehlung, in höhere Räume zu übersiedeln, kann derzeit nicht 

Rechnung getragen werden. Hinsichtlich der Sanierung der WC­

Anlagen und des Stiegenhauses wurde das Amt der burgenländi­

sehen Landesregierung um entsprechende Maßnahmen ersucht. Des 
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weiteren wurde die Zollwachinspektion Güssing angewiesen, 

auf die Einhaltung einer Mindestbreite der Verkehrswege 
von 1,20 m zu achten. 

Die Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich 

und Burgenland teilte mit Schreiben vom 3. Jänner 1980 mit, 

daß die Sanierung des WC-Raumes und des Stiegenhauses be­

reits erfolgt sei. 

Bei Besichtigung des Zollamtes Gmünd, Zweigstelle 

Neunagelberg , ergaben sich Beanstandungen, zu deren Be­

hebung vom Arbeitsinspektorat nachstehendes empfohlen wurde: 

1. Den diensthabenden Beamten wäre eine eigene WC-Anlage, 

die den derzeit gültigen Bauvorschriften entspricht, zur Ver­

fügung zu stellen. 

2. Für die diensthabenden Beamten wäre ein Aufenthalts­

raum zu schaffen. 

3. Durch Neugestaltung von Abfertigungsräumen wären die 

beengten Raumverhältnisse im derzeit vorhandenen Abfertigungs­

raum (Arbeitsraum), der fallweise auch als Warteraum für bis 

zu 15 Personen Verwendung findet, zu verbessern. 

Bei Besichtigung des Zollamtes Grarnetten ergaben sich 

Beanstandungen, zu deren Behebung nachstehendes empfohlen 

wurde: 

1. Den im Zollamt beschäftigten Bediensteten wäre eine 

eigene We-Zelle zur Verfügung zu stellen, die von jener für 

Reisende getrennt ist. 
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2. Die neben der Wasserpumpe und dem Windkessel ge­

lagerten Heizölfässer wären zu entfernen; hiefür wäre ein 
eigener Öllagerraum zu schaffen. 

Bei Besichtigung der Dienststelle Zollamt Kiefersfelden 

ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung das Arbeits­

inspektorat nachstehendes empfahl: 

1. Die mechanische Belüftung des Arbeitsraumes der An­
weisungsbeamten bzw. des Kassenraumes wäre hinsichtlich ihrer 

Wirksamkeit zu überprUfen und allenfalls instandsetzen bzw. 

verbessern zu lassen. 

2. Durch geeignete organisatorische Maßnahmen (z.B. Rück­

verlegung der LKW-Spur hinter das Zollamtsgebäude) wäre die 

Belästigung der Bediensteten durch LKW-Abgase und Motorlärm 

in einigen Arbeitsräumen (Referatsdienst, Abfertigungshalle 

für die Verzollung, Grenztierarzt, Anweisungsbeamte, Kassen­

raum) zu vermindern. 

stellungnahme des Bundesministers für Finanzen: 

Der Bundesminister für Finanzen teilte zum vorliegenden 

Gesamtbericht mit, daß in seinem Verwaltungsbereich entspre­
chende Veranlassungen im Weg der Finanzlandesdirektionen getrof­

fen wurden, soweit es sich um ressortintern zu treffende Maß­
nahmen handelte. Soweit es bauliche Maßnahmen betraf, wurden 

das Bundesministerium für Bauten und Technik bzw. die örtlich 

zuständigen Baudienststellen der BGV I um Veranlassung ersucht. 

Bezüglich des Zollamtes Rosenbach ergaben sich zeitliche 

Verzögerungen, da zunächst das Einvernehmen mit den Österrei­
chischen Bundesbahnen wegen des geplanten Neubaues herzustellen 
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war. Die Planungsarbeiten wurden bereits eingeleitet 

und werden voraussichtlich im Jahre 1981 zum Abschluß 

gebracht werden, wobei die vom Arbeitsinspektorat vor­

geschlagenen Verbesserungen berücksichtigt werden. 
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Verv"cuttll'~g::3bereicL Bundesmirüsteriwn für 
=~====================================== 

Go;cmndhpi t u.Ild Umweltschutz 
:;:-.:==:::::=::-..::.=:::-..:===:::::.:::::=====.::::===:..:.:======== 

~c.::.ch der UberprLifunß der Bundesanstalt für Virus­

seuchenbekä:nT)fung bei Haustieren jn Wien 12., Emil Behring-

\'\'eg -J "l'''"'''')C>ll C'<l' c h (o'Lne n,.,-i he von r'~an" geln zu deren Behe-~, t:, (~"),-,,- ... e,_ ,~) .L; _~ -, \....:. .... ~, ~ Yl ').... '1 

hUIlg nachste}H~'11d e J(;aßnul1men empfohlen wurden: 

1 ~ :Lndrau sc- tilld W~u)chraum (Objekt 21) wäre eine Lüf-

::? Im Obj pid 21 wUre bei~ Abgang zum Kühlraum und beim 

Aufgane in dC1S IJ8.t:~E;r im 1. Stock zumindest auf einer Seite 

der Stiege ein,:, Anhaltestange anzubringen. 

J .. Be~)ei tigung von Mängeln an der Elektroinstal.lation 

(2-pol:i.ge Steckdosen, fehlende Übergläser, nicht geerdete 

Metallkörper von I-,ell(~Lten, Zwischenstecker ) .. 

4. Die TUren der Kühlräume (Objekt 21) wären mit 

SelbstbefrehmgsanlagcD, die auch bei versperrten ~uren 

ein Öffnen von innen crmc:iglicben, einzurichten. 

50 Sanierung der Decke des großen Saales im 1. Stock 

des Objektes 21 .. 

6 .. Anschaffung der fehlenden Gard.erobekästen. 

7. Insta.llierunc; einer Abortanlage im Obj ekt 5, da sich 

in diesem Obj ekt Die:n~.d;z:irnmer befinden .. 

8 .. I:TI Labor ware das Rauchverbot sowie das Verbot der 

Verwendung von offenem Feuer und Licht deutlich sichtbar an­

zuschlagen. 

9. KE'nrli:~eich...'11J.ll[; der Fluchtwege. 
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10" Die Hubtore wären mindestenD einmal ;jährlich hin­

sichtlich ihrer Betriebssicherheit :;:;u pri.ifE:n; ~~ie vrären 

überdies so ejnzurichten, daß sie in geöLfnetem Zustand 

feststellbar sind~ 

11," Feim Eingal1g zum Chlorlagerraum wäre eÜ1 Hinweis 

auf das Verhalten im Gefahrenfall arlzubril1gen ~ 

12., Anbringen von Bedienungs31Üei tLLngen in den Kessel­

häusern .. 

13. ~):Lcher'J.....YJ.g der im Keller des Objektes 27 lLYJ.terge­

brachten KiJhlmaschinen gegen gefahrbringende J:lerührw..'1g., 

'J 4 .. Aushängen der Käl teai'11agenverordnung, BGB1.Nr. 305/ 
1969 an geeigneter für die Bediensteten leicht zugälJ.glicher 

Stel1eo 

156 Im Bereich des Objektes 21 ware ein Aufenthaltsraum 

zum Einne}unen der Mahlzeiten einzlITichten .. 

16. Jenen Bedlensteten, dj.e bei ihrer Arbeit giftigen, 

infektiösen oder stark ätzenden Stoffen ause;esetzt sind, 

wäre durch Bereitstellung entsprechender versperrbarer 

Kästen eine getrennte Aufbewahrung von Arbeit:=;- und straßen­

kleidern zu ermöglichen .. 

17. Bediensteten 1 die nach der Reinit~1g mit zentralge­

regelten Warmwasser (Schleuse) die unreine Zone verlassen, 

wäre eine Duscbmöglichkeit mit individuell regelbarem Kalt­

und Wannwasser in der reinen Zone zu schaffen. 

18. Verstärkung der mechanischen Lüftung im chemischen 

Hauptlabor (Objekt '19). 

19 .. Verstärkung der mechanischen LüftunG im Mäusestall 

(Objekt 14). 

20 .. Kennzeichnung der Aui'bewahnmgsbehäl ter für "Erste­

Hilfematerial"" 
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ste~l€2§;hme_..5~~:E...J::"'~ld~_2ministers für Gesundhei t 

und 1]nl'::(;l tschutz : 

Der DUlldt:srrLinister für Gesunclhei t und Umwel tschutz teil te 

zum vorliegE:ncien (;c,-3~j]I:tbc:richt mit, daß die Durchführung der 

Il'jaßnahmcn, die VO;Q Arlx;i tsinspektorat empfohlen wurde, veran­

laßt 'vV\J.rcie. 
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Verwaltungsbereich Bundesministerium für Inneres 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Bei einer Besichtigung des Polizeikommissariates Sim­
mering in Wien 11., ergab sich eine Reihe von Beanstandungen, 
zu deren Behebung folgende Maßnahmen empfohlen wurden: 

1. Für die erste Löschhilfe wäre in jedem Stockwerk und 
im Bereich des Koks- und des Papierlagerraumes mindestens ein 
geeigneter Handfeuerlöscher mit einem Mindestfüllgewicht von 
6 kg bereitzuhalten. 

2. Bei der Belegung von Arbeitsräumen wäre auf die ein­
sChlägigen Bestimmungen der Allgemeinen Dienstnehmerschutz­
verordnung hinsichtlich Raumgröße Bedacht zu nehmen, wobei 
auch allfälliger Parteienverkehr zu berücksichtigen wäre. 

3. Instandsetzung des schadhaften Kabels am E-Kochgerät 
(Zimmer 110). 

4. Dem mit der Betreuung der Heizungsanlage beschäftigten 
Personal wäre eine geeignete Handwaschmöglichkeit mit fließen­
dem Kalt- und Warmwasser bereitzustellen. 

5. Anbringen von Anschlägen, die auf Rauchverbot hinwei­
sen, in allen Räumen mit erhöhter Brandgefahr (Koks, Papier­
und Holzlagerraum ) • 

6. Der Schlackenaufzug wäre einer Abnahmeprüfung unter­
ziehen zu lassen. 

7. Aus Räumen mit erhöhter Brandgefahr ins Freie führende 
Lüftungsöffnungen wären zum Schutz gegen das Einwerfen glim­
mender Gegenstände mit einem engmaschigen Gitter abzuschlie­
ßen. 

8. Berührungssicheres Verkleiden des Keilriementriebes 
am Notstromaggregat. 
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9. Alljährliche Überprüfung des Garagenkipptores auf 
Betriebssicherheit. 

10. Im Stiegenhaus wäre jegliche Lagerung zu untersagen. 

Bei einer Besichtigung der Dienststelle Sicherheits­
wacheabteilung Simmering in Wien 11., ergaben sich Bean­
standungen, zu deren Behebung das Arbeitsinspektorat nach­
stehendes empfahl: 

1. Bereitstellung geeigneter Handfeuerlöscher im Be­
reich der Verwaltung (drittes Obergeschoß) und im Bereich 
des Wachzimmers (Erdgeschoß). 

2. Unbefugten wäre der Zutritt zum Relaisraum durch 
Anschlag zu untersagen. 

3. Behebung bestehender elektrischer ~ängel (Abzweig­
stecker). 

4. Kennzeichnung der Umkleideräume für weibliche und 
männliche Bedienstete. 

Bei einer Besichtigung des Mobilienlagers der Bundes­
polizeidirektion in Wien 9., Hahngasse 8 - 10, ergaben sich 
Beanstandungen, zu deren Behebung das Arbeitsinspektorat 
im wesentlichen folgende Maßnahmen empfahl: 

1. Überprüfung der gesamten elektrischen Anlage und Ge­
räte auf ordnungsgemäße Funktion der Sicherheitseinrichtungen 
gegen das Auftreten zu hoher Berührungsspannung; ein diesbe­
züglicher Befund wäre in der Dienststelle zur Einsicht be­
rei tzuhaJ. ten. 
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2. Zweipolig angeschlossene Steckdosen wären durch 
solche mit Schutzkontakt und angeschlossener Schutzleitung 

zu ersetzen. 

3. Ersatz der fehlenden Klarschutzglocken an elektri­
schen Beleuchtungskörpern. 

4. Zugentlastete Aufhängu..11.g elektrischer Leuchten (Decken­
haken, Traglitzen für Schnur- und Zugpendenleuchten). 

5. Bezeichnung der elektrischen stromkreise. 

6. Nichtbenützte elektrische Sicherungselemente wären 
zur Vermeidung gefahrbringender Berührung mit Schraubkappen 
zu versehen. 

7. Die Montage elektrischer Schalter, Steckdosen und 
Leitungen direkt auf Holz wäre zu untersagen. 

8. Elektrische Leitungen wären entsprechend den ein­
schlägigen Bestimmungen unter Berücksichtigung der Art des 
Raumes zu verlegen; Entfernung toter elektrischer Leitungen 

und AnI8€:en. 

9. Offene Wandverteilerdosen wären abzuschließen. 

10. Beleuchtungskörper, die in einer Höhe von weniger als 
2 m über dem Fußboden montiert sind oder die beim Transport 
von Gegenständen beschädigt werden kölUlen, wären in geeig­
neter Weise gegen Bruch oder gefahrbringende Berührung zu 

schützen. 

11. Elektrische Koch- und Heizgeräte wären auf eine un­
brennbare und wärmedämmende Unterlage zu stellen. 

12. Bereitstellung ausreichender und geeigneter Mittel 
für die erste Löschhilfe. Die Standorte der Handfeuerlöscher 
wären ausreichend zu kennzeichnen und von jeder Verstellung 
freizuhalten. 

13. Die Handfeuerlöscher wären längstens alle 2 Jahre 
durch einen Fachkundigen auf ihre Einsatzbereitschaft über­
prüfen zu lassen. 
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14. Aufbewahrung leicht brennbarer Abfälle in un­
brennbaren Behältern mit ebensolchem Deckel. 

15. Hinweis auf das Rauchverbot und das Verbot der 
Verwendung von Feuer und offenem Licht in den Lagerräumen. 

16. Anschlagen der zulässigen Belastung aller Geschoß­
decken. 

17. Ausbessern schadhafter Stellen im Fußboden bzw. 
in den Fußbodenbelägen zur Vermeidung von Stolperunfällen. 

18. Jedem Bediensteten wäre zur Aufbewahrung seiner 
Straßen- und Arbeitskleidung ein ausreichend großer, luftiger 
und versperrbarer Garderobekasten zur Verfügung zu stellen. 

19. Den im MObilienlager beschäftigten Bediensteten wäre 
eine Duschmöglichkeit und fließendes Warmwasser zur Verfügung 
zu stellen. 

20. Vorsehen eines feuerhemmenden Belages unter dem eiser­
nen Ofen sowie im Umkreis von mindestens 60 cm vor der Heiz­
öffnung. 

21. Nicht benützte Rauchfangeinmündungen wären in geeig­
neter Weise abzuschließen. 

22. Ausreichende Beheizung der Büroräume und der Garde­
robe während der kalten Jahreszeit. 

23. In den Kellerlagerräumen wäre eine ausreichende An­
zahl von einsatzbereiten Taschenlampen an kenntlich gemachten 

Stellen bereitzuhalten. 

24. Petroleumlampen mit zerbrechlichen Brennstoffbehäl­
tern wären gegen solche mit unzerbrechlichen Brennstoffbehäl­

tern zu ersetzen. 

25. Geeignete Sicherung der Lüftungsöffnungen der Keller­
lagerräume gegen den Einwurf von Glimmresten. 
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26 .. Anbringen eines Warnhinweises uActltune; Stui'e!ll an 

Türen, welche clirekt auf Stufen aufschlagen. 

27 co Anbringen einer Anhaltestange 311 allen Stiegenarmen 

mi t melu~ als vier Stufen .. 

28. Verkehrswege sowie Zugänge zu Notausgängen und Not­

ausstiegen wären jederzeit in einer Breite von mindestens 

1,20 m freiz.ubalten." 

29 .. Entfc,rnen ;j('glicher Lagerung VOll Stiegen" 

30 .. Den Bed.iew~teten wären die im § .! 1 d8;3 Bw1d.esbe­

diem3teten .... Schutzgcsetzcs genannten Vorschriften an geeig­

neter, leicht zugänglicher Stelle aufzulegen~ 

31 .. Der Au~f.zug wäre bis zum Vorliegen eines in sicher­

heitstechnischer Hinsicht positiven Befundes eines befugten 

Fachmannes außer Betrieb zu setzen .. 

32. F'ür die Geschoße oD...'1e Stromal1schluß wäre für aus­

reichende Ersatz",,· und Notbeleuchtung zu sorgen .. 

33. Die begehbaren Hochflächen w~-j.re:n so abzusichern, daß 

Personen durch Herabfallen von Pu.tz nicht gefährdet werden; 

allenfalls wären die Hochflächen für den }Jersonenverkehr zu 

sperren .. 

34. Den mit dem Transport schwerer J.Jasten beschäftigten 

Personen wären Sicherheitsschuhe zur Verfügung zu stellen .. 

.35$ Jenen Bediensteten, 'Nelche auch in den unbeheizten 

Räumen des Gebäudes Dienst tun~ wäre ausreichende Kälte­

schutzkleidung zur Verfügung zu stelleu o 

36 .. Das Gebäude wäre soweit zu sanieren, daß keine Ge­

fährdung durch herabfallenden Deckenputz gegeben ist. 

37. Ersatz der zerbrochenen Fensterscheiben zur Vermei­

dung von Zugluft~ 
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3(")" Im .A.uL..",l1gtriebwel'krm.:L."'Il würe ein Schaltschema der 

.Ä..'11rlge, eine c-lek tri sc hi? liandl81l1pc und ein unbrennbarer Be­

rü:'lter mi t ebcnsolcl:cem Deckel zur Aufbewahru.ilg ölgetränkter 

Putzlallpen bereitzu.hali:.en" 

39. E5nrjdltung e:ines gesicherten Zugar..gsweges vom 

Dac haus::; tieg zum Aufzup..r, t-rj. ebwerkraum .. 

le)" DrandhcJ111'1encle 'Tr'enmmg des Lagerraumes für Brenn-

,11" }3erej t~:;t()llu.nr von IJagerräumen bzwo von unbrenn­

ha'-"'ll Vorr]l;:;u\-chi:ltc°rll fLi.r d.ie Brennstoffbevorratung in den 

Gesclw13 en ~ 

4~'~ HeTabsC't~~ung d.er Stei~":UDg der zur Aufzugsladestelle 

im Keller fiihrcn(l(')]) Rcunpe 9 auf höchstens 1: 1 0 .. 

[13" ~'e;)8rhe~;mLcndcr Ab~)chlu8 d.er 1aE8rräume für Schawn­

stofflll<ltrat:L.en, ljY1Cer-:L 8.f;en, Decken und Polster gegen die 

G8Jlge und SODstj.ge Bäume; vor diesen Bäumen wäre je ein 

Ho.ndfeue:clöscher berel tzuhal teno 

4<;.. 3a.n:Lt.:rtmg der VlC-Anlagen .. 

Bei Bsuir::bt_i g1-.lI1g der DienstkU .. che der Bundespolizei­

direktion 'aien in der Ho~~sau.er};:aserne ",\,urde seitens des Ar­

beitsinspektoratE::s e8pfohlen, für eine ausreichende Beheizung 

der Arbeitsplätze im Bereich der Dienstküche zu sorgen. So­

ferne rni t dervor1~~mdeJJen Eeizanlage do.s Auslangen nicht ge­

fundell wenicn kai-L'l, wären andere geeignete Beizquellen vor­

zusehello 
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Bei Überprüfung des Bezirkspolizejkommissariates 

Alsergrlli'1d in Wien 9, Bol tzmclllngasss, vvurde festgestellt, 

daß das im Keller aufgestellte Notstromaggregat hinsicht­

lich der technischen Einrichtung und der Ausstattung des 

Aufstellwlgsraumes teilweise nicht entsprichto Mit einer 

Reihe von Detailvorschlägen ~vurde die Herstellung eines 

dem Schutz der Bediensteten entsprechenden Z1J.staGdes c:mge­

regt .. 

Bei 13esichtigunr; der BundespolizeidirektioE st~ I'öl­

ten, Linzer straße 47, ergaben sich Beanstandungen, zu 

deren Behebung nachstehendes empfohlen wu.rde: 

1,. Bereitlegen von Gtunmihandschuhen im Batterielade-

raum .. 

2. <Jährliche Überprüfung der neu eingebauten Kipptore 

auf ihre Betriebssicherheit. 

Bei Besichtigung der 13u.ndespolizeidirektion St. Pöl­

ten, Wachzimmer Mlihlweg, v'v'urden zur Behebung von ftt'irlgeln 

nachstehende Maßnahmen vorgeschlagen: 

1. ~)anierung des l"ußbodens im Kornmand3.ntenraum~ 

2. Anbrj.ngen von Glasschutz[';lockcn 'lYl den Beleuchtungs­

körpern im Bereitschaftsraum und im W<:lschraum .. 

Bei Besichtigung der Dienststelle Bundespolizeidi­

rektion st. pöl ten, \Vacbzimmer st. Pöl ten-Spratzern, wurde 

zur Beseitigu.ng von Mängeln vom Arbeitsinspektorat empfohlen: 

III-101 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)38 von 129

www.parlament.gv.at



- 36 -

1. Abdecken der Elektro-Verteilerdose im Wachzimmer. 

2. Anbringen einer Glasschutzglocke am Beleuchtungs­
körper im Gang. 

Bei Besichtigung des Gendarmerie-Abteilungskommandos 
st. Pölten, Praterstraße 37, wurde vom Arbeitsinspektorat 
empfohlen, sämtliche Kipptore mindestens einmal jährlich 
einer wiederkehrenden Prüfung hinsichtlich ihrer Betriebs­
sicherheit zu unterziehen. 

Bei Besichtigung des Gendarmeriepostenkommandos Tro­
faiach ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung fol­
gendes empfohlen wurde: 

1. Wirksame Be- und Entlüftung des Vorraumes zum WC. 

2. Schreibtischlampen wären mit Dreileiterkabeln und 
Schuko-Steckern auszustatten. 

3. Aufstellen der Elektro-Kochplatte auf einer stand­
festen und feuersicheren Abstellfläche. 

4. Aufstellung je eines Handfeuerlöschera genehmigter 
Type mit einem Füllgewicht von mindestens 6 kg im ersten 
und zweiten stock. 

5. Der Feuerlöscher in der Garage wäre auf seine Funktions­
tüchtigkeit überprüfen zu lassen. 

Bei Besichtigung des Gendarmeriepostenkommandos Hieflau 
ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung das Arbeits­
inspektorat nachstehendes empfahl: 
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1. Bereitstellung je eines Handfeuerlöschers genehmigter 

Type mit einem l~llgewicht von mindestens 6 kg an gut er­

reichbarer Stelle im ersten und zweiten Stock. 

2. Behebung elektrotechnischer Mängel (zweipolig ange­

schlossene Schreibtischlampen, zweipolige Steckdosen). 

3. Ausreichende Querdurchlüftung der Garage. 

4. Brandhemmende Verkleidung der Innenseite der Holz­

türe in der Garage. 

Bei Besichtigung des Gendarmeriepostenkommandos Wald 

am Schoberpaß ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung 

das Arbeitsinspektorat nachstehendes empfahl: 

1. Überprüfung der gesamten elektrischen Anlage und Be­

hebung der dabei festgestellten Mängel (zweipolig ange­

schlossene Steckdosen, zweipolig angeschlossene Schreib­

tischlampen, blanke stromführende Teile). 

2. Ausreichende Beleuchtung des Gebäudeeingangs und des 

Zugangs zur Garage. 

3. Beheizung des WCsund des zweiten Schlafraumes. 

4. Einrichtung einer Duschmöglichkeit für die Bediensteten. 

5. Aufstellung eines Feuerlöschers genehmigter Type mit 

einem Füllgewicht von mindestens 6 kg im Bereich des Journal­

dienstzimmers. 

6. Abdichten der Fenster, sodaß in den Räumen keine schä­
digende Zugluft auftritt. 

Bei Besichtigung des Gendarmeriepostenkommandos Eisen­

erz ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung das 
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Arbeitsinspektorat folgende Vorschläge erstattete: 

1. Behebung der bestehenden elektrotechnischen Mängel 

(zweipolig angeschlossene Steckdosen). 

2. Trockenlegung der feuchten Wände in drei Büro­
räumen. 

3. Beheizung des Waschraumes und des WCS. 

4. Anbringen einer Anhaltestange beim Stiegenaufgang 

zum Dienstraum. 

5. Bereitstellen Je eines Feuerlöschers genehmigter Type 
mit einem Füllgewicht von mindestens 6 kg im ersten und 
zweiten Stock an gut erreichbarer Stelle. 

6. Ergänzung des Erste-Hilfe-Materials. 

Bei Besichtigung der Bundespolizeidirektion Leoben 
ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung im wesentlichen 

nachstehende Maßnahmen empfohlen wurden: 

1. Bereitstellung eines geeigneten, normgerechten Feuer­

löschgerätes mit einem Mindestfüllgewicht von 6 kg in jedem 

Stockwerk; Kennzeichnung der Aufstellungsorte der Feuerlöscher 
mit dem Hinweisschild tIFtI. 

2. Bereitstellung von fließendem Warmwasser in den Wasch­

räumen. 

3. Durch geeignete bauliche Maßnahmen wäre in den Bliro­

räumen an der Westseite des Verwaltungsgebäudes insbesondere 

für die warme Jahreszeit eine Verbesserung der raumklimati­
schen Verhältnisse herbeizuführen. 

4. Für das Reinigungspersonal wären Umkleideräume zur 

Verfügung zu stellen. 

III-101 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 41 von 129

www.parlament.gv.at



- 39 -

5. Sitzgelegenheiten, die modernen Kenntnissen der 
Ergonomie nicht entsprechen, wären durch neue zu ersetzen. 

6. Für die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten (der­
zeit ca. 2000 I Superbenzin, ca 2000 I Dieselöl, ca 300 I 
Schmieröl) wären Lagerräume zu schaffen, die den Bestimmun­
gen der Verordnung über die Lagerung von brennbaren Flüssig­

keiten entsprechen. 

7. Für eine ausreichende und wirksame Be- und Entlüftung 
der Küche wäre zu sorgen. 

8. Einrichtung eines Fluchtweges aus dem Werkstättenraum 

im Keller. 

9. Ausstatten der Kellerstiege beim Waschraum mit einer 
Anhaltestange. 

10. Anbringen von Glasschutzglocken an den Kellerleuchten. 

11. Bereitstellung geeigneter, hygienischer Fußmatten bei 
den Duschen im Trakt der Sicherheitswache; von der Verwendung 
von Holzrosten wäre wegen der Gefahr von Pilzerkrankungen ab­
zuraten. Die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln wird 

empfohlen. 

12. Ersatz der Schraubfilter der Atemschutzmasken (Ende 
der Ablauffrist:September 1972). 

13. Ableitung der Salmiakdämpfe des Entwicklerkastens des 
Lichtpausgerätes ins Freie. 

14. In der Nachrichtenwerkstätte wären die Heizkörper und 
Rohre der Zentralheizung im Bereich der Reparaturplätze elek­
trisch nichtleitend zu verkleiden. 

15. Kennzeichnung der Steckdose des Trenntrafos in der 
Nachrichtenwerkstätte. 
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Bei Besichtigung des Gendarmeriepostenkommandos 
Hönigsberg ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung 
vom Arbeitsinspektorat folgende Maßnahmen empfohlen wurden: 

1. Erneuerung der Schraubfilter der Atemschutzmasken 
(Ende der Verbrauchsfrist: 1972). 

2. Bereitstellung eines geeigneten Feuerlöschers. 

3. Erdung der Schreibtischlampe. 

4. Anstelle der unzulässigen Verteilerstecker wären 
Mehrfach-Schuko-Steckdosen zu installieren. 

5. Das Erste-Hilfe-Material wäre durch ein Wund-Des­
infektionsmittel zu ergänzen. 

6. Erneuerung der schadhaften Beleuchtung im Abstell­
raum des ersten Stockes. 

7. Jährliche Überprüfung des Kipptores der Garage auf 
Betriebssicherheit. 

8. Sanierung des schadhaften, undichten Kamines. 

Bei Besichtigung des Gendarmeriepostenkommandos Juden­
burg ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung vom Ar­

beitsinspektorat empfohlen wurde: 

1. Bereitstellung eines Handfeuerlöschers genehmigter 
Type mit einem Füllgewicht von mindestens 6 kg in jedem Stock­

werke 

2. Ersatz der zweipoligen Steckdose im Zirnmer 12 (erster 
Stock) durch eine Schuko-Steckdose. 
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.3 .. Die Scherenleuchte im Zimmer 12 r die Schreib­

tischlampe im Gästezirnrner und die beiden vorhandenen 

Fotoleuchten wären mit Dreileiterkabeln und Schuko­
Stecker auszustatten .. 

4. Den Beamten wäre fließendes Warmwasser zur Ver­

fUgung zu stellen~ 

5 .. Jährliche Überprüfung der Garagenkipptore auf 

Betriebssicherheit~ 

6. Einrichtu.ng einer ausreichenden Be- und Rntlüftung 

für das BenziJ:1/Heifen .. lagerD 

Bei der Besichtigung des Gendar.meriepostenkommandos 

Gröbming ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung 

folgende MaLinahmcn empfohlen wurden: 

1 .. Berei tstelhmg eines geeigneten Handfeuerlöschers 

mit einem Mindestfüllgewicht von 6 kg. 

2<p Ausstatten der drei Schreibtischla..rnpen und der 

beiden Fotolarnpen mit Dreileiterkabel und Schukostecker. 

3 .. Der Entwicklerschrank für Lichtpausen wäre direkt 

ins Freie zu entlüften. 

4.. Entfernen des l.Ulzulässigen Elektrokochers (offene 

Spirale). Ersatz des schadhaften Kabels der Elektro-Koch­
platte .. 

5 .. Ersatz der Bchadhaften Steckdose beim Fernseher. 

6" Ergänzung des Erste-Hilfe-Materials. 

7. Einrichtung einer Be- und Entlüftung für den Ab­
stellrawn .. 

8~ Rutschsichere Ausstattung der Dusche (Fußmatte). 
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Bei B(?f::icht;i.[,:lUll~ dei;:) Gendarmerienostenkommandos 1...- ,,_ .;;.. 

SCllöder ergabon 3i (;11 Bc;mstandl.IJlgen, zu deren Behe b1.lllg 

nachstellerto(J:':; crrrpfoiü ~;n wurde:. 

1< }Jpl.1e bUTI;S bt~stehE:ncler elektrischer Tlfcingel (zweipo-

1i6 8.nge~3l'hlosDene Steckdosen, zweipolig angeschlossene 

0CIIT'l";.i.bt:i.::';l.;hl::lliiDen nüt .Metallschirm, Verwendung von Zwi-

1'n) .. 

~~c 1::-t.'gü~1.zung dp~3 Erste-Hilfe-Materials .. 

3" ,I i'lrU \:Lc: Ubcrprü±'wl,; dc:::o Kj.pptore s der Garage auf 

lletrieou~ichel~eit~ 

!;.~ Auf'rü;n.r,,·cn eines (';f-.:eigneten Handfeuerlöschers geneh­

Ilügter l'ype lul t einem Füllgewicht von mindestens 6 kg im Be-

Bei!cr;icht~c;u.nr; des Gend~].rl:li2riepostenkommandos Schlad­

ID1.ng en~;;!r]Cll ;:ücn Boan;c; tand1..mgen, zu deren Behebung vom Ar-

1 .. Er::;atz. der noch vor.hEmdenen zweipoligen Steckdosen 

gegen Scl:~i..l.ko-Stecl«iosen, die den Bestimmungen der ÖVE-EN 1, 

Teil 1, ellts~rechenm 

2", Er;3atz dor undichten, einfachen Glasfenster durch 

dicht schließcn.dF'; Doppelfenster bZ'N 9 Thermoglasfenster. 

3. ~;~lJ).i(~::'lFlg dJ;~ :;clladha.ften fußbodens im WC .. 

Bei Be:c;ichtjg'Jug de~:; Gendarmeriepostms Stainach ergaben 

sich 130~UlSkl.ndlli:tgel), zu deren Behebung nachstehendes empfohlen 

wurde: 
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1 .. Der Feuprlöscher in der Garar;e wäre griffbereit auf­

zuhäuf:en " 

2.. Bereit stel1 ung eine s 1;',(, itl::ren }i'euc:rJöschers in der 

Dienststelle .. 

j 0 .F:rgänzUf1iT, ele s Erste-H:i..lfc-lilaterüÜs 0 

'1.. ,Ji.U:u'liche ÜberpriU''.illb de G C 8.ragen-Ki Typtore sauf 

Betriebssicherheite 

5. Abd"ichtuJ.'lg der l<'enster ('leI' BüroTi:.:Lw:1c 1 damit ln den 

Räumen keine schädigende Zugluft aU.ftritt. 

60 Au~statttUl{'; uer Dusche mit ~üner rl,1.t'3ch~ücheren 

:Fußmatte .. 

des Gendarjjjer.lE:;postenkor:.~na.ndos l\:u.rau 

ergaben ;"3ich BeaG3tOJldungen, zu deren DehebuxJg nachstehendes 

empfohlen wurde: 

1" Behebtmg elektroteclmischer riJmgel (zweipolig ange­

schlossene Steckdosen~ zweipolig an.geschlossene Beleuchtungs­

körper mit LJetallc3chirm) .. 

2 .. Den Bedien::.d;eten vväre eine Wascl1gelegenhei t mit 

fließendem Warm- UJld Kaltwasser zur Verfügung zu stellen .. 

3 .. Der Stiegenaufgang wäre zumindest 3.11 einer Seite mit 

einem H3l1dlauf zu versehen. 

4 .. Bereitstellung eines Feuerlöschers genehmigter Type 

mit einemF'Ullgewicht von mindestens 6 kg .. 

Bei BesichtiQillß des Gendarmericpostenkommondos Bad 

Aussee ergaben sich Beanstandlmgen~ die nach Ansicht des 

Arbeitsinspcktorates durch folgende rv:aßnahmen behoben werden 

können: 
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Tr.i t eÜ)(;ffi pj',lf.;e'.ücl1t ,1()Yl Tründc stens 6 kg im Parterre und 

Ci., i':ntfernen dc;,,:; Nütstromc"-1+3c:regates und der Behälter 

mit don hj.,,:~fjr notwcndi.{';en Betriebsmitteln aus dem Archi v­

ranm/rapi E:;rl?I~c;rTa.u.m und I\ufstellen in einem feuersicheren 

HU:LU'.':' .. 

.5.:0
,' :31::bc ;-:ni.nucbte beim Fernschreiber. 

7" f.\.lJuichtcn (leI' }'en.l3terund f11üren , sodaß in den Räumen 

kein(~ uchiirl:i.gend G ZL~g l.vi't aU.J'trj. t t .. 

8~ ,",.~A~~stc'"tten (Je;:' Kellerstiege m:Lt einer Anhaltestange. 

9",A:o.trj.ngen des 3clwtz[iL:wes an der Kellerleuchte. 

10" GY'ifftc:r:"j.tcD AufhtlnEen des Feuerlöschers in der 

Garage .. 

Garage ware Z'U 8In:fernen" 

Bei Bes:ichtigunr dc~) GcmiarmeriepostenkOID1TI311dos st .. 
Lorenzell er@::::.ber: sich Bc ZLYlst O-nd Ull um , zu deren Behebung 

das Arbeitfünsl=,ektoro..t nachstehende Maßnahmen empfahl: 

1,. JUb.rlichr::: fJberpriiftmg des Kipptores der Garage auf 

seine Betriebssicherheit .. 

2,. Dereitstellpu eines Feuerlöschers genehmigter Type 

mit einem FU.llgevlTicht von mindestens 6 kg. 
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3. Der Schutzschalter der Stromverteileranlage wäre 
zu überprüfen und allenfalls austauschen zu lassen. 

Bei Besichtigung des Gendarmeriepostenkommandos Seckau 

ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung das Arbeits­

inspektorat empfahl: 

1. Bereitstellen eines Handfeuerlöschers genehmigter Type 
mit einem Füllgewicht von mindestens 6 kg. 

2. Die Bürolampen wären mit Dreileiterkabel und Schuko­

Stecker auszustatteno 

3. Für den Abstellraum wäre eine entsprechende Be- und 

Entlüftung vorzusehen. 

4. Jährliche Überprüfung des Garagen-Kipptores auf seine 

Betriebssicherheit. 

Bei Besichtigung des Gendarmeriepostenkommandos Obdach 
ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung folgende 

Maßnahmen vorgeschlagen wurden: 

1. Jährliche Überprüfung des Kipptores der Garage auf 

seine Betriebssicherheit. 

2. Überprüfung des Schutzschalters in der Stromvertei­
leranlage auf seine Funktionsfähigkeit und allfälligen Er­
satz dieser Schutzeinrichtung. 

3. Bereitstellung je eines Feuerlöschers genehmigter f,ype 
mit einem Füllgewicht von mindestens 6 kg in jedem Stockwerk. 

4. Die Feuerlöscher im Keller und vor der Garage wären 
einer Überprüfung auf ihre Funktionsfähigkeit unterziehen zu 

lassen. 
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Bei Besichtigung des Gendarmeriepostenkommandos St.Marein/ 
Knittelfeld ergaben sich Beanstansungen, zu deren Behebung 
das Arbe i tsinspektorat folgende Maßnahmen anregte: 

1. Behebung elektrotechnischer ~angel (schadhafte 
Leuchte über dem Waschbecken, Steckdose im Bereich des 
Waschbeckens, zweipolig angeschlossene Büroleuchte, feh­
lendes Überglas an der Lampe im Abstellraum, fehlende Be­
schriftung der Schutzschalter in der Stromverteileranlage). 

2. Ausstattung der Dusche mit Vorhang und rutschsiche­
rem Bodenbelag. 

3. Ergänzung des Erste-Hilfe-Materials. 

4. Bereitstellung eines Feuerlöschers genehmigter Type ,mit 
einem Füllgewicht von mindestens 6 kg. 

Bei Besichtigung des Gendarmeriepostenkommandos Stadl/M. 
ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung vom Arbeitsin­
spektorat nachstehendes empfohlen wurde: 

1. Behebung elektrotechnischer ~ängel (Zwischenstecker, 
zweipolig angeschlossene Schreibtischlampen, lockere Steck­

dosen) • 

2. Bereitstellung .eines Feuerlöschers genehmigter Type mit 

einem Füllgewicht von mindestens 6 kg. 

3. Jährliche Uberprüfung des Kipptores der Garage auf 
Betriebssicherheit. 

4. Ergänzung des Erste-Hilfe-Materials. 

5. Der Abstellraum wäre mit einer ausreichenden Be- und 
Entlüftung auszustatten (vergitterte Lüftungsschlitze in der 

Türe). 
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Bei Besichtigung des Gendarmeriepostens Kirchdorf er­
gaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung folgende Maß­
nahmen empfohlen wurden: 

1. In den Diensträumen wäre ein Feuerlöscher geneh-
migter Type aufzuhängen. 

2. Überprüfung des Feuerlöschers in der Garage. 

3. Aushängen eines Brandschutzplanes. 

4. Jährliche Überprüfung des Garagen-Kipptores auf Be­
triebssicherheit. 

5. Behebung bestehender elektrotechnischer Mängel (zwei­
polig angeschlossene Schreibtischlampen, fehlendes Überglas 
an der Lampe im WC). 

Bei Besichtigung des Gendarmeriepostenkommandos Pöls 
ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung vom Arbeits­
inspektorat empfohlen wurde: 

1. Anstelle der verbotenen Zwischenstecker wären Mehr­
fach-Schuko-Steckdosen zu installieren. 

2. Ergänzung des Erste-Hilfe-Materials. 

3. Anbringen eines Feuerlöschers geeigneter Type. 

4. Jährliche ÜberprUfung des Garagen-Kipptores auf Be­
triebssicherheit. 

Bei Besichtigung des Gendarmeriepostenkommandos Ober­
zeiring ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung vom 
Arbeitsinspektorat angeregt wurde: 
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1. Anstelle der verbotenen Zwischenstecker wären 
Mehrfach-Schuko-Steckdosen zu installieren. 

2. Ergänzung des Erste-Hilfe-Materials. 

3. Bereitstellen eines Feuerlöschers. genehmigter Type. 

4. Jährliche Überprüfung des Garagen-Kipptores auf 
Betriebssicherheit. 

Bei Besichtigung des Gendarmeriepostens St. Marein/M. 
ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung vom Arbeits­
inspektorat folgende Maßnahmen empfohlen wurden: 

1. Behebung elektrotechnischer Mängel (zweipolige Steck­
dosen, zweipolig angeschlossene Lampen mit Metallschirm). 

2. Ergänzung des Erste-Hilfe-Materials. 

3. Jährliche Überprüfung des Kipptores der Garage auf 
Betriebssicherheit. 

Nach Besichtigung des Gendarmeriepostens Fohnsdorf wurde 
vom Arbeitsinspektorat zur Beseitigung bestehender Mängel 
nachstehendes empfohlen: 

1. Jährliche Überprüfung des Kipptores der Garage auf 
Betriebssicherheit. 

2. Die Schreibtischlampen wären mit Dreileiterkabel und 
mit Schuko-Stecker auszustatten. 

3. Ein Brandschutzplan wäre auszuarbeiten und an ge­
eigneter Stelle aufZuhängen. 

4. Entfernen des alten, nicht mehr gebrauchsfähigen 
Feuerlöschers aus der Garage. 

5. Anbringen der für Garagen vorgeschriebenen Anschläge. 
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Nach Besichtigung des Gendarmeriepo~}tenkommandos Aflenz, 

bei der sich Beanstandungen ergaben, wurde vom Arbeitsinspek­

torat nachstehendes vorgeschlagen: 

·1. Behebung elektroteclmi scber Mängel (zweipolig e bzw. 

beschädigte Steckdosen, zweipolig an.gescillossene Schrej.b­

tischlampen) 0 

2.. ,Jährliche Überprüfung de s Garagen-Xipptore sauf 

Betriebssicherheitm 

Bei Besichtig""u.ng des Gendarrneriepostenkomrnandos Lienz 

ergaben SJ.ch Bea."'1standungen, zu deren Behebung das Arbei ts­

inspektorat nachstehendes empfahl: 

1 .. Anbringen eines Handlaufes bei der Dachbodenstiegeo 

2 .. Bei der Waschgelegenheit im zweiten Stock wäre auch 

ein Warmwasseranschluß vorzusehen; die Beistellung einer 

Duschgelegenheit wird ernpfohlen~ 

30 Sanierung des fllßbodens in der Kanzlei$ 

1\ g Die LärmbelästiglUlg im ,Journaldienstraum durch Fern­

schreiber und Funkgerät wäre durch bauliche oder organisato­

rische Maßnahmen zu verminderno 

5. Den Bediensteten wäre eine Einrichtung zum \'{armen 

mitgebrachter Speisen zur Verfügung zu stellen~ 

nach Besichtigung des Gendarmeriepostenkomma..'1dos Huben 

in Osttirol wurde vom Arbeitsinspektorat empfohlen, den Be­

diensteten dieses Gendarmel'iepostens ein eigenes WC zur Ver­

fügung zu stellen, welches nicht von den Patienten der im 

selben Haus befindlichen Arztpraxis benützt wird .. 
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Bei Bei-Jich t:q;ung des Gendarmeriepostenkomrnandos Matrei 

in Osttirol ergabc.!:J, sich BeEmstandungen, zu deren Behebung 

vom lu~bei t~ün;~'pcl{torat folgende Maßnahmen empfohlen wurden: 

1. Al,lfstclluJ1t" eines geeigneten, betriebssicheren Heiz­

gerätes im zweiten Stock~ 

2 .. Di,c Arbeit~;räume wären unter Berücksichtigung der 

daril1 ti=ülgen hedicnc,teten dahingehend zu überprüfen, ob 

die Be sti,1l!JTlUng'2D dor Allgemeinen Diens tnehmerschutzver­

ordJl.wJg bezjglicll des Lotv:endigen Luftvoh,unens wld der Bo­

denf18.cl1fc cllt;3;;)"ecl:8n~ 

3e Die j<;inr lchtung einer Duschgelep-enhei t wird ange-

regt .. 

Bei Besichtigun["': des Landesgendarmeriekomrnandos Matters­

burg, Verkehrsabteilung, ergab sich eine Reihe von Beanstan­

dungen, zu deren Be'tH'-,'olmg vom Arbe i tsinspektorat nachstehendes 

empfohlen vvurde: 

a) Hauptgeb~il]d8 

1. Die gesrunte elelctrische Anlage wäre den geltenden 

Bestimmungen der ÖVE--Vorschriften entsprechend instandzusetzen 

und zu betreiben .. 

b) Garage Hauptgebaude 

2. PUr den Jj,;\tterieladeraum wäre eine Entlüftung vor­

zusehen" 

.3 .. Uberprüfwlg df::G vorhandenen Feuerlöschers. 

LI., Entfernen leicht brennbarer Abfälle aus dem Bereich 

vor der Garageneinfahrt • 

III-101 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 53 von 129

www.parlament.gv.at



- 51 -

c) Garage-Wiener straße (K3rnergarage) 

5 .. Installierwlg einer elektrischen Beleuchtung .. 

6 .. Die Garagentore wären im geörf'neten Zustand fest­

stell bar einzu.richten. 

7 .. F~r den straf3ensei tigen Garac.'2;enraum wäre eine aus­

reichende Belüftu.nr; vorzusehen e 

e .. Brennbare F11üss igkei ten (:c.;um Zei tptU'lkt der Besichti­

gung lagerten im G,3.ragenraum 560 1 Benzin) wären aus der 

Garage zu entfernen. 

d) Tankstelle Felixstraße 

ge Einr:i.chtung einer Beleuchtune; für den II\:l.Ilkstellen­

bereich. 

10. Ersatz de s porösen und bruchigen Ta.TJkschlauche s 

der Superbenzin-Zapfstiule~ 

11. Anbringen der für Zapfsäulen erforderlichen An­

schläge (RauchverlJo"t, }Unweis auf Bleizusatz t etc .. ). 

Hiez'u teilt das Bundesministerium für Inneres mit 

Schreiben vom 28 .. Dezember 1979 mit, daß den Empfehlungen 

des Arbeitsinspektorates im wesentlichen bereits Rechnung 

getragen wurde ~ Zur Empfehlwlg unter Punkt 1 wurde die Bun­

desgebäudeverwaltung ersucht, die Sanierung der elektri­

schen fu'11age in die Wege zu le i t'?n. Zur Empfehlung unter 

Punkt 9 vertritt do..s lliu1desministerium für Inneres jedoch 

die Meinung~ daß die~3cr Verbes~~erungLworschlag des Arbei ts­

inspektorates nicht notwendig sei, da die straßenbeleuch­

tunE: zufolge ihrer Helligkeit eine Bedienung der Gendarrnerie­

Zapfsäule problemlos ermöglicht. 
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Bei .i:lerüchtigung des G8ndarmeriepostens Pamhagen 

empfahl das AJ'beitsinspektorat die Behebung der bestehen­

den elektrotf'chnischen Nfringel (Steckdose im Bereich des 

WaschbeckewJ ~ elekt:c:Lsche Anlage nicht geerdet, Schutz 

gegen zu ]",ohe Berü.hn1.np::sspannung fehlt) .. 

Bei Besicll-ti"~;lmr cl e~:; Gendarmeriekommandos Eisen­

stad t ~ te chnj serie 1~ bteilung ~ Ref.. Gruppe 4 f' ergaben sich 

BeanstmlduD:'':C'U;) :::.1). ür~ren Behebung vom Arbei tsinspektorat 

folgende .M3.f3nollmen emp:t'ohlen '.<vurnen: 

a) HcuJptgebii.ude 

-)., Ersatz jc.:r noch vorl1andcnen zweipoligen Steckdosen 

gegen Schuko···~;teckdosen; Vorsehen eines Schutzes gegen zu 
hohe BerLi.hrlliJ.gt~sparmung" 

2 .. Der Fußboden im Aufenthaltsraurn wäre eben, rutsch­

fest und 'wtirmeisoliel'end herzustellene 

3 .. Anbl~inge::: einer Anhaltestange an zumindest einer 

Seite des Stiegenlaufes z.um ersten Obergeschoß" 

b) YJ'Z-,Werkstä tte (Ödenburgerstraße) 

4. Entfernen der Batterieladestation aus dem Kompressor-

raum .. 

5 ... Jährliche Überprüfung des federbelasteten Kipptores 

auf Betriebssicherhcit~ 

6 .. Um Kurz- lJ.ncl I<'euchtigkei tsschlüssen in der elektrischen 

Anlage durch Nieder;:-;chlngswasser vorzubeugen, wäre die undichte 

Dachhaut eher;tens zu scmieren" 
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c) Garage 

7. Sanierung der elektrischen Anlage entsprechend 
den Bestimmungen der ÖVE-Vorschriften. 

8. Verbesserung der Be- und Entlüftung der Abstellhalle. 

9. Spritzlackierarbeiten wären nur in Räumen aus~uführen, 
die nach den hiefür geltenden Regeln eingerichtet sind. 

Bei Besichtigung des Gendarmeriepostenkommandos Eisen­
stadt ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung vom 
Arbeitsinspektorat folgendes angeregt wurde: 

1. Behebung bestehender elektrischer Mängel (Fehlen von 
Schutzeinrichtungen gegen zu hohe Berührungsspannung, unge­
erdete Stecker im Bereich des Waschbeckens). 

2. Verbesserung der Be- und Entlüftung des Journaldienst-
raumes. 

3. Sanierung des Fußbodens im ersten Büroraum. 

Stellungnahme des Bundesministers für Inneres: 

Der Bundesminister für Inneres teilte zu obigem Gesamt­
bericht mit, daß die von den Arbeitsinspektoraten empfohlenen 
Maßnahmen, soweit dies ressortintern möglich war, weitgehend 
durchgeführt wurden. 

Zu der häufig wiederkehrenden Empfehlung, jede Gendarmerie­
Dienststelle mit Handfeuerlöschern auszustatten, behält sich 
der Bundesminister für Inneres eine Stellungnahme vor; eine 
Anfrage zu diesem Thema wurde bereits an das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung gerichtet und es wurde ersucht, die do. 
Auffassung mitzuteilen. 
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Einige der von den Arbeitsinspektoraten empfohlenen 

Maßnahmen fallen in den Zuständigkeitsbereich des Bundes­

ministeriums für Bauten und Technik und wurden daher an 

dieses Ressort mit der Bitte um Durchführung weitergelei­

tet. Auch von diesen Empfehlungen wurde einer großen Zahl 

bereits entsprochen bzw. wurden von seiten des Bundesmini­

steriums für Bauten und Technik beträchtliche finanzielle 

Mittel für Instandsetzungs- und Adaptierungsmaßnahmen auf 

Grund der Beanstandungen der Arbeitsinspektorate zur Ver­

fügung gestellt. 
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Verwaltungsbereich Bundesministerium für Justiz 
=============================================== 

Nach Besichtigung der Dienststelle Kreis- und Be­

zirksgericht Korneuburg, Hauptplatz 18, wurde vom Arbeits­

inspektorat die Behebung folgender Maßnahmen empfohlen: 

1. Einrichtung ausreichend breiter Stiegenabgänge, 
entsprechend den in den drei Verhandlungssälen zu 

erwartenden Besucherzahlen. 

2. Die Stiegenhäuser sollten eigene Brandabschnitte 

bilden; sie wären vom übrigen Gebäude so zu trennen, daß 

eine Verqualmung der Stiegenhäuser ausgeschlossen ist. 

3. An den Fenstern der Front Wiener straße wären Ein­

richtungen vorzusehen, die eine Belästigung der Bediensteten 

durch direkte Sonnenbestrahlung vermeiden. 

Anläßlich der Überprüfung der Dienststelle Strafvoll­

zugsanstalt Hirtenberg, Leobersdorferstraße 16, wurde vom 

Arbeitsinspektorat die Behebung nachstehender Maßnahmen 

empfohlen: 

1. Einrichtung von Lüftungsoffnungen in den Türen der 

Garagen für die Dienstfahrzeuge. 

2. Im Bereich der Garagen wäre zumindest ein Hand­

feuerlöscher mit einem Mindestfüllgewicht von 6 kg aufzu­

stellen. 

3. In den Garagen wären nachstehende Anschlagtafeln 

anzubringen: 

III-101 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)58 von 129

www.parlament.gv.at



- 56 -

a) Rauchen und Hantieren mit offenem Licht 

und Feuer verboten! 

b) Vorsicht beim Laufenlassen von II'Iotoren, 

Vergiftunesgefahr! 

4. Austausch der vorhandenen Bürodrehstühle mit 4 Lauf­

rollen durch solche mit 5 Laufrollen bzw. durch andere ge­
eignete Bürosessel. 

5. Verbesserung der Be- und Entlüftungsanlage des Um­

kleideraumes für das Justizpersonal im Kellergeschoß. 

6. Im Kassenraum des Erdgeschosses des Hauptgebäudes 

wäre für ausreichende künstliche Beleuchtung der unzurei­
chend natürlich belichteten Arbeitsplätze zu sorgen. 

7. Die Verbindungstür zwischen dem Spritzlackier­

raum und der Handwerkstätte in der Tischlerei wäre selbst­

zufallend einzurichten; an dieser 'lUr wäre ein Anschlag, der 

auf das Verbot des Rauchens und Hantierens mit offenem Licht 

und Feuer hinweist, deutlich sichtbar und dauerhaft anzu­

schlagen. 

8. Aufbewahrung lackierter Gegenstände im Spritz-Lackier­

raum bis zur vollständigen Trocknung. 

9. Reinigung des metallenen Spritzstandes nur mit Hand­

werkzeugen aus nichtfunkenziehendem Material. 

10. Behebung von r~ängeln an elektrischen Anlagen und Ge­

räten (Schuko-Steckdosen in der KFZ-Reparaturwerkstätte, Ka­

beleinführung der Hobelmesserschleifmaschine). 

11. Unfallsichere Abdeckung der vorstehenden rotierenden 

Hohlwelle der kleinen Drehbank (KFZ-Reparaturwerkstätte). 

12. Die Elektrokochplatte in der Vßscherei wäre auf eine 

nichtbrennbare Unterlage aufzustellen. 

13. Nachweisliche ÜberprUfung der großen Waschezentrifuge 

in der Wäscherei (Füllgewicht 20 leg). 
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14. Bereitstellullb' von Seifew:;IJ(;l1dern und Einweb'­

handti.ichern bei den Waschgelegenheiten der 'Ne-Anlagen 

im Bereich der Anstaltskücheo 

15. EinrichtUlJg einer Selbstbefreiungsanlage an der 

versperrbar eingerichteten Zugemgstür zum Kühlraum im 

Kellergeschoß .. 

16," Die \rerbindungstÜT zvvischen KFZ-Spri tzlackierraum 

und Kompressorraum 'ltväre selbstzufallend eÜlzurichten .. Die 

Fluchttür aus dern Kompressorr3:wn in die a.n.grenzellde Werk­

stätte wäre als Notausga..Tlg einzurichten und zu kermzeichnen. 

17. In der Heizzentrale unterhalb des Küchentraktes 

wären die Betriebs- und VlartungsanlE'i tung sowie ein Rohr­

leitungsschema der Heizungsanlage anzuschlagen .. 

18 .. Die ITopangasversorgungscllllagen für die Vrascherei 

und für die Fleischhauerei wären den technischen Richtlinien 

für die Einrichtung, den Betr:ieb und die Instandhaltung von 

Flüssiggasanlagen entsprechend einzurichten" 

19. Für die .Lagerung brennbarer Plüssigkeiten wäre ein 

Lagerraum entsprechend den Regeln der Tecr.u"1il{ vorzusehen. 

20 .. Einwandfreie Lagerung der Konfiskate und Schlacht­

abfälle im Bereich der F'leischhauerei. 

Bei der Besichtigung der Dienststelle Kreisgerichtliches 

Gefangenenhaus steyr, Berggasse 6, ergaben sich Beanstandilllgen, 

zu deren ßehebw1gen vom Arbeit::,inspektorat folgende Maßnahmen 

empfohlen wurden: 

1. Anbringen eines Handlaufes an den Stiegen zum Holzhof 

und zum Dachbodenm 

2. Einricht~~g eines aus dem Heizraum direkt ins Freie 

(Hof) führenden Notausganges. 
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3.. Zur Aufbe:wW1J'U11g der IJ8.cke und VerdÜTInungsmi ttel 

wäre ein IJagfTraUill :CUr brennbare F'lüssigkei ten, der den 

Regeln der IIechnik ent~3pricht, einzurichten c 

4 .. Die I\.r(.;is'c,:ip;e in der Tischlerei wäre den Bestim­

lIILmgen eier Ale~schiDen--0chutzvorrichtungsverordnung ent­

sprechend einzurichten und zu verwenden. 

:.:i Cl Alxieckung des Keilriemens an der Langlochbohrmaschine • 

Nach einer Besj.cbtigllng der Dienststelle Bezirksgericht 

Bad Aus:3ee, Kirchengasse 32, wurden zur Behebung von Mängeln 

im wesentlichen :h.ügende Maßnahmen empfohlen: 

1 .. Saniex'lmg der feuchten Amtsräume • 

2. Abdichten dr.!r Fenr;ter, dami t in den Räumen keine 

schädigende Zugluft auftritt. 

3 .. Schaffung ausreichender WC -'Anlagen. 

4" Ersatz der undichten Öfen .. 

5 .. Behebung der I'fi~L.'1ge] an elektrischen Anlagen und Ge­

räten (z r.eipoJig [';t!J[:cschlossene Schreibtischlampen, zwei­

polige Steckdosen) .. 

6. Sanieru.ng des an mebreren Stellen schadhaften bzw. 

unebenen fußbodens .. Der Niveauunterschied des Fußbodens in 

der Grundbuchabte:i..luIlg wäre durch eine solche Maßnahme aus­

zugleicben p daß keine zusätz1j.che Stolpergefahr besteht. 

7. Jene Sitzgelegenheiten, die nicht der heutigen Er­

kenntnis der Ergonenne ':mtsprechen, wären zu ersetzen. 

8. Ausstatttmg mit Material zur ersten Hilfeleistung. 
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Bei der Besichtigung der Dienststelle Bezirksgericht 

Knittelfeld, Marktgasse 22, wurden Mängel festgestellt, 

zu deren Behebung vom Arbeitsinspektorat nachstehende 

Maßnahmen empfohlen wurden: 

1 .. Den Bediensteten wären Waschgelegenheiten mit fließen­

dem Warmwasser zur Verfügung zu stellen. 

2. Bereitstellen einer EinrichtWlg zum Wärmen mitgebrach­

ter Speisen. 

3 .. Bereitstellen von Erste-Hilfe-Material. 

Nach Besichtigung der Dienststelle Bezirksgericht ~furz­

zuschlag empfahl das Arbeitsinspektora-t,jene Arbeitssitze, die 

den heutj.gen ErkeIlIltnissen der Ergonomie nicht entsprechen, 

durch neue zu ersetzen. 

Anläßlich der Überprüfung der Dienststelle Bezirks­

gericht Gröbming, Hauptstraße 246, durch ein Organ des 

Arbeitsinspektorates wurde die Behebung folgender Mängel 

angeregt: 

1. Ausstattung des Kellerabganges mit einer Anhalte­

stange • 

2. Behebung der Mangel an elektrischen Anlagen und Ge­
räten (fehlende Schutzgläser an Kellerleuchten) .. 

3. Anbringen je eines geeigneten Feuerlöschers mit einem 

MindestfUllgewicht von 6 kg im ersten stock und im Keller. 

4. Sanierung des vermutlich durch einen Rohrbruch ver­

ursachten Schadens an der Decke eines Büroraumes. 
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Anläßlich der Überprüfung der Dienststelle Be­
zirksgericht Murau, Raffaltplatz 2, wurde vom Arbeits­
inspektorat die Behebung nachstehender Maßnahmen empfohlen: 

1. Behebung der Mangel an elektrischen Anlagen und Ge­
räten (zweipolige Steckdosen, zweipolig angeschlossene 
Schreibtischlampen) •. 

2. Sanierung der Stiegenaufgänge (stark abgetretene 
Stufen, defekte Anhaltestange). 

3. Ausbesserung schadhafter Stellen in den Fußböden. 

4. Entfernung des nicht mehr funktionsfähigen Feuer­
löschers im Vorraum zum WC. 

5. Schaffung einer Beheizungsmäglichkeit für das WC. 

6. Ersatz jener Sitzgelegenheiten, die den heutigen 
Erkenntnissen der Ergonometrie nicht entsprechen, durch 
neue. 

7. Ergänzung des nicht ausreichenden Erste-Hilfe-Materials. 

Bei der Besichtigung der Dienststelle Bezirksgericht 
Liezen, Ausseerstraße 34, wurden Mangel festgestellt, zu 
deren Behebung vom Arbeitsinspektorat folgende Maßnahmen 

empfohlen wurden: 

1. Abdichtung der Fenster, sodaß in den Räumen keine 
schädigende Zugluft auftritt. 

2. Aufhängen eines geeigneter Feuerlöschers im Keller. 

3. Anbringen einer Anhaltestange beim Kellerabgang. 

4. Ausstattung der Dienststelle mit Erste-Hilfe-Material. 
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Bei der Besichtigung des Bezirksgerichtes Gföhl 
wurden Mängel festgestellt, zu deren Behebung die nach­
stehenden Maßnahmen empfohlen wurden: 

1. Sanierung des Raumes für das Grundbuch. 

2. Instandsetzung der nicht funktionsfähigen Zentral­
heizung. 

3. Kennzeichnung der Abortzelle. 

4. Instandsetzung der elektrischen Installationen im 
Bereich des Zählerbrettes. 

Nach Besichtigung des Bezirksgerichtes Gmünd empfahl 
das Arbeitsinspektorat folgende Maßnahmen: 

1. Schutz der Innentüren gegen die Strahlungswärme 
der Öfen; einige Innentüren sind bereits angesengt. 

2. Behebung der Mängel an elektrischen Anlagen (zwei­
polige Steckdosen im Verhandlungssaal). 

3. Ersatz des in der WG-Anlage vorgefundenen Gemein­
schaftshandtuches durch Einmalhandtücher oder einen elek­
trischen Händetrockner. 

4. Sanierung der WG-Anlage. 

5. Erneuerung des Anstriches der Räume. 

Anläßlich der Überprüfung der Strafvollzugsanstalt Stein, 
Außenstelle Mautern, wurde vom Arbeitsinspektorat empfohlen, 
die im Dienstraum vorgefundene zweipolige elektrische Steck­
dose durch eine Schuko-Steckdose ersetzen zu lassen. 
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Bei der Überprüfung der Dienststelle Strafvollzugs­
anstalt Stein, Außenstelle Ober-Fucha, wurde eine Reihe 
von Mängeln festgestellt, zu deren Behebung das Arbeits­
inspektorat nachstehende Maßnahmen empfahl: 

1. Schaffung ausreichender Be- und EntlUftungsmög­
lichkeiten für die Betriebskanzlei; der Ventilator in 
der Betriebskanzlei wäre gegen unbeabsichtigtes Berühren 
der Flügel zu sichern. 

2. Behebung der Mängel an elektrischen Anlagen und 
Geräten (zweipolige Steckdose im Wachzimmer, zweipolig 
angeschlossene Arbeitsplatzleuchte). 

3. Anbringen eines Handlaufes an der Dachbodentreppe. 

Anläßlich der Überprüfung der Dienststelle Strafvoll­
zugsanstalt Stein, Außenstelle Meidling, wurde empfohlen, 
die über dem Bett des Dienstraumes vorgefundene elektrische 
Leuchte erden zu lassen. 

Anläßlich der Überprüfung der Dienststelle Bezirksge­
richt Horn wurde vom Arbeitsinspektorat die Behebung nach­
stehender Mängel empfohlen: 

1. Erden der Arbeitsplatzleuchte im Raume des Bezirks­
anwal tes. 

2. Kennzeichnung der Stufenkanten der zur Registratur 
führenden Treppe. Anbringen eines fest verlegten Handlaufes 

an einer Seite der Treppe. 
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3. Überprüfung des im Bereich des Öllagerraumes an­
gebrachten Handfeuerlöschers. 

4. Ausstattung der Hauptzugangstüren der Dienststelle 
mit Selbstschließeinrichtungen um Zuglufterscheinungen zu 
verhindern. 

Bei der Besichtigung der Dienststelle Strafvollzugsan­
stalt stein ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung 
vom Arbeitsinspektorat nachstehende Maßnahmen empfohlen wurden: 

1. Verringerung der Neigung der zum Wascherhofposten 
führenden Treppen. 

2. Schaffung eines Sichtschutzes für die Abortanlagen der 
Wachttürme. 

3. Instandsetzung der Betätigungseinrichtung für die 
Kippfenster der Wachttürme. 

4. Anbringen einer Feststellvorrichtung für die Schacht­
deckel der Abstiegsöffnungen der beiden WachttUrme in ge­
öffneter Stellung. 

5. Anbringen von mindestens 15 cm hohen Fußleisten nach 
den freien Seiten der Fußbodenöffnungen der Abstiegsschächte 
der beiden Wachttürme. 

6. Die beiden im Bereich der Postenaufstiege Korbflech­
terei und der Schlosserei angeordneten Stahlleitern wären so 
aufzustellen, daß sie leicht begehbar sind. 

7. Verbesserung der derzeit unzureichenden Raumentlüf­
tung der Kunstabteilung 11 sowie der Entlüftungen der WO­
Anlagen der Korbflechterei, Kunstabteilung 11 und der MTU-Halle. 

8. Anbringung von Sicherheitsschaltleisten an den kraft­
betätigten FIUgel- und Schiebetoren des neuen Verwaltungsge­
bäudes. 
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8. Abdecken der offenen elektrischen Kontakte der 

in den Schranktüren der Verteilerschränke eingebauten 

Schalteinrichtungen. 

stellungnahme des Bundesministers für Justiz: 

Der Bundesminister für Justiz teilte zum Gesamtbericht 

mit, daß ein Großteil der von den Arbeitsinspektoraten bei 

der Besichtigung der Dienststellen des Ressorts empfohlenen 

Maßnahmen bereits durchgeführt bzw. die Durchführung dieser 

Maßnahmen veranIaßt wurde. 

Zu den unter den Punkten 1 und 2 angeführten Maßnahmen 

betreffend die Dienststelle Kreis- und Bezirksgericht Korneu­

burg wies er darauf hin, daß das gegenständliche Gebäude mit 

Bescheid vom 14. Jänner 1976 in der derzeitigen Form baube­

hördlich genehmigt wurde. Da die vom Arbeitsinspektorat empfoh­

lenen baulichen Veränderungen einen unverhältnismäßig hohen 
Kostenaufwand mit sich bringen würden, finden nach Ansicht 
des Ressortleiters gemäß § 12 Abs. 1 lit. ades Bundesbe­

diensteten-Schutzgesetzes die Bestimmungen des § 4 Abs. 1 des 

zitierten Gesetzes auf das Kreisgerichtsgebäude Korneuburg 

keine Anwendung. 

Zu den Verbesserungsvorschlägen unter den Punkten 6 und 7, 
betreffend die Strafvollzugsanstalt Stein, verwies er auf eine 

Äußerung des Bundesministeriums für Bauten und TeChnik, wonach 

anläßlich der behördlichen Benützlmgsbewilligung ejne diesbe­

zügliche Beanstandung nicht vorgebracht worden war. Eine Ver­

besserung der "derzeit unzureichenden Raumentlüftung" wäre nur 

durch eine eigene Lüftungsanlage mit einem Kostenaufwand von 
150.000,-- S möglich. Eine Absaugeanlage ist vorhanden. Zu der 

für die Strafvollzugsanstalt Stein unter Punkt 8 empfohlenen 

Maßnahme, Sicherheitsschaltleisten an den kraftbetätigten Flü­

gel- und Schiebetoren des Verwaltungsgebäudes anzubringen, ist 
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das Bundesministerium für Bauten und Technik der Ansicht, 

daß bei Einbau der empfohlenen Einrichtungen die Aus­

bruchssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. 

Abschließend wurde empfohlen, das Kreis- und Bezirks­

gericht Korneuburg aus der Dringlichkeitsreihung auszu­

reihen, da, wie erwähnt, die vom Arbeitsinspektorat empfoh­

lenen baulichen Veränderungen einen unverhältnismäßig hohen 

Kostenaufwand erfordern. 

Das Bundesministerium für soziale VerwaltullG vertritt 

dazu die Ansicht, daß dQS Kreis- und Bezirksgericht Korneu­

burg vorerst in der Dringlichkeitsreihung enthalten bleiben 

soll. Bei gemeinsamen Besprechungen wäre noch zu klären, 

ob und in welchem Ausmaß von den Bestimmungen des § 12 Abs. 1 

lit. ades BSG Gebrauch zu machen ist. 
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Vervi;il -t;U1Jg;3bere i eh Dtmde sministerium für 
========~=============================== 

IJa .. ndesverteidigung 

Bei ßcsichtigung der Dienststelle Heeresfeldzeug­

lager WicYl p .Lagr-rilbteilung 11 im .F'lakturm Arenbergp.-'lrk, 

erg:lben sich 13earlc;i.~a..ndullgen, zu deren Behebung vom Ar­

be:L tsilL3·r.,(,';.:O}'il7, :f'ol&:;ende Maßnahmen empfohlen wurden: 

1,] Das bcr.~cLts aw.:gcbaute außenliegende Stiegenhaus 

wäre im ErclgN'iCLoß brcu'1dbr;::c:~ü.! .. ndig ins Freie zu führen. 

2 .. }Jerstc:l1en sirwr Wmchabzugsmöglichkei t (Entlüf­

tung) im ober;-:;tell Geschoß dteses Stiegenhauseso 

3., KUl vmi teres :::;tiegcmhaus - möglichst an der gegen­

überliegeDden Seite des 'I'urmes - wäre begehbar zu machen 

u..nd mit fC1J.crhewIilcnden 1'U .. TCIl auszustatten. 

~ .. Einrichttmg eines /jwei ten Aufzuges. 

5 .. :Ei.nr:i..cl1·~ullg C'J.I1Sl' mechanischen Be- und Entlüftung 

6 .. Bildul1g von Brandabschnitten durch geschoßweise 

UnterteilUIlg des Bauwerkes .. 

Bei Besiclltigur::.g des j\.lTItes für Wehrtechnik, chemisch­

physikalische JJaboratori en~ jn Wien 11., Haidestraße 8, er­

gaben sich BeanstCindangen, zu deren Behebung vom Arbeitsin­

spektorat folgend(~s empfohlen wurde: 
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1. Dj e mi t Emp:'chlu_!1,'" vo:n 21 .. llover;lbcr 1 g78 aufge­

tragenen Ik3.8::J_al1Tücn unter lIen Pu_n1:{tcll F(ll..lld 8 ""üren durch­

zufÜhro:,n. 

im Sinne des Strat.lcn':3chutzuc0ct;~es, Er~;tcrprcblUlgsnach­

weise t UOerprüt'unr der eleKtrischen Anlage) wtiren zur be­

hörd l.ichen EiD:':"'; i.. c_b.Llv'.~'lm'2 bcre~c tzuhal ten ~ 

3 .. Desej_tigurw ciivl'n-;o'c (-,lelitri~;chcr l\'i3.Dgel. (steck­

do se 1 Wl7,uläs~; i.[::f.: i-~o eh pJ :1.V\ e ~ Lwi i3c~e ast (; c (~er c tc ~ ) • 

ausreic.hend belliftct;en miu~nel~ wä:r'e ~u un tcrsaL~en. 

5. Verklc id1Dl(;- eier An t:riebsweJ.le d e::-- Pu .. rnpe im Heizhaus • 

c. Die elcktrL~ichE;n I'_:inri.chturlgen Ge,:; neuerrichteten 

chemischen Il..o;,,::,u[""c3 (CbJ eld 6) \/lären explo::üonsgeschützt auszu-

füh-.cCD" 

'7" Für den Ji';:<"J..lll F ]n dem dif-:O ne1Je EDV·-Anlage betrieben 

wirci., sowi e für üen ;~''LUTD l1E lJC~l d.em Aufstell ungfc,raurn de s 

Klirnagerites \-vären cl :i_.l'cl:t in;~ 1'1'81e führende Notausstiege 

einzurichten ... 

B" Im Strah18n;:;chutzbunker wire cl:ie La{~erung von 1e­

bensmi tteJ.n zu uu te.j·'3~lfc;en. 

Bei 13esichtiD.liJ{:" cler Iieerc:szeug(Jllstal t '{lien, WUG-Werk­

stättenalJtellung in \'Vicn 'I'L, 9 Brei tE:n.seerstr:tGe 61, ergab 

sich eine Hcihe von E;~=mGt,~.nclu:r:[~ef'.g zu deren BehebunG das 

Arbei tsinspektora.t folgende I/laCnahmen ernpfalll: 

1. Auflegen von isolierer:den Gumrnimc:.tten bei den Elek­

troschweißplätzen der Infanteri e,- Werkstätte (Obj ekt 9) t 
FIJA-Werkstiitte (Obj ekt 'I ,1) l' Artillerie- V/erkstätte (Obj ekt 19) 

und der Spritzlackj_ererei-Schmiede (Obj ekt 1])" 
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2. Die Hejzräume der Spritzlackiererei-Schmiede und 

der TiSChlerGl- tmd Pionierwerkstätte \'\'ären mit feuer-

hemnlendr::,!Yl Türen abzuschLießen, 

3 .. In dor Ji'Ll).···Werkstätte wären die Beleuchtungsstärke 

der A11geIJJej_n·~Btüeucbtung sowie der Arbeitsplatzbeleuchtung 

anZW18 ben G 

:1. DG.s D::lch del~ Halle der FLA-Werkstätte wäre wärme­

dämmend ;:;u l.solicren. 

5. j)P(' T'ußbockn ci er PLA-!t/erkstätte wäre tri ttsicher 

6 n 2)ie l'üren der rl'.:Lschlerei- UYld Pionierwerkstätte 

wären feu.8rhemrf~en~J :lUszu:f'Uhren .. 

'7" Den Bedi'2:L:;tet€11 im Qbj ekt 20 wären Abortanlagen 

zur VerrÜbl.illE-~ zu stellen, sodaß diese ohne Gefahr einer Er­

kältung benützt vverden können~ Diese dürften mit Arbe i ts­

räumen nicht in umuj. ttel barer Verbindung stehen, sondern 

wären von die~3en durch ins Freie entlüftbare Vorräume zu 

trenllen .. 

8 ~ 1m Ob j ekt :? 1 wären die Sanitärräume im Keller sowie 

die Garderobe 1 Uf tbar einzurichten .. 

9 .. Die Erenn:::,tofflageruneen im Waschraum des Ob,jektes 

21 wären zu entfernen~ 

Bei Besichtiglwg Iler Dienststelle Fliegerhorst Brumowski, 

Platzlandv'lirtschaft in IJcmgenlebarn ergaben sich Beanstandungen, 

zu deren Behebung vom ll.rbeitsinspektorat folgende N.aßnahmen 

empfohlen vmrden: 

1. Den Bediensteten, welche mit einer Vielzahl von 

Chemikalien hantj.cren müssen, wäre die Möglichkei t zur G',anz­

körperreinigung zu Geben. 
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2. Den Bediensteten wären zwei Spinde zur Verfügung zu 
stellen, sodaß die Straßenkleidung getrennt von der Arbeits­
kleidung verwahrt werden kann. 

3. Die Bediensteten wären über den Umgang mit den ver­
wendeten Chemikalien regelmäßig nachweislich zu belehren. 

4. Soweit wie möglich wären gefährliche Chemikalien 
durch weniger gefährliche zu ersetzen. 

5. Die schadhaften Stellen im Fußboden der Unterkunfts­
gebäude wären trittsicher abzudecken (Stabskompanie). 

6. Die Weiterverwendung des Objektes 1, für welches mit 
Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung, Ge­
schäftszahl 11/2-4.323/8-1974, der Aufenthalt von Personen 
verboten wurde, als Wasch-, Umkleide- und Aufenthaltsraum 
sowie als Werkstätte und Einstellraum für Kraftfahrzeuge 
wäre dringendst zu untersagen. 

Hiezu wurde vom Bundesministerium für Landesverteidigung 
mit Schreiben vom 1. Oktober 1980 mitgeteilt, daß den Bedien­
steten in einer Entfernung von ungefähr 600 m bereits jetzt 
die Möglichkeit zur Ganzkörperreinigung gegeben ist. Nach Be­
ziehen des Neubaues wird den Bediensteten ein eigener Raum 
zur Körperreinigung zur Verfügung stehen. Die Beschaffung der 
empfohlenen zwei Kleiderspinde je Bedienstetem wurde in die 
Wege geleitet. Die verwendeten Chemikalien werden entsprechend 
ihrer Giftigkeit getrennt, wobei die besonders gefährlichen 
versperrt gelagert werden. Die nachweisliche Belehrung vor 
Ausgabe der Chemikalien wurde verfügt. 

Bei Besichtigung der Dienststelle 4. staffel des Hub­
schraubergeschwaders, Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn 
ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung das Arbeitsin­
spektorat nachstehende Maßnahmen empfahl: 
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1. Das derzeit im Hangar als Büro und Aufenthaltsraum 

dienende Autobuswrack wäre durch entsprechende Baulichkeiten, 

in welche auch die fehlenden Sanitärräume einzubeziehen wären, 
zu ersetzen. 

2. Notausgänge wären als solche zu kennzeichnen. Sie 

wären während der Anwesenheit von Bediensteten unversperrt 

zu halten oder in geeigneter Weise von Innen jederzeit leicht 

öffenbar einzurichten. 

3. Die Bediensteten wären auf die Verpflichtung zum 

Tragen des Gehörschutzes und zur Anwendung vorhandener 

Sicherheitseinrichtungen hinzuweisen. 

Bei Besichtigung der Dienststelle 1. Staffel, Hub­

schraubergeschwader, Fliegerhorst Brumowski in Langenlebar.c, 

wurden Mängel festgestellt, zu deren Behebung vom Arbeitsin­

spektorat folgendes empfohlen wurde: 

1. Die Fenster der Büro- und Aufenthaltsräume im Hangar 

sowie die Fenster, Türen und Tore der Halle wären gegen das 

Auftreten schädlicher Zugluft abzudichten. 

2. Für eine ausreichende Beheizung dieser Räume wäre 

zu sorgen. 

3. Auf die Verpflichtung der Verwendung des Gehörschutzes 

sowie anderer Sicherheitseinrichtungen wäre durch Anschläge 

und wiederkehrende Belehrungen hinzuweisen. 

Bei Besichtigung der Dienststelle Flugbetriebskompanie 

(Flugleitung, Tower, Radarräume, Wetterwarte, Feuerwehr, 
Tankgruppe) im Fliegerhorst Brumowski, Langenlebarn ergab 

sich eine Reihe von Beanstandungen, zu deren Behebung vom 
Arbeitsinspektorat folgende Maßnahmen empfohlen wurden: 
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1. Der dem Hangar der ersten Hubschrauberstaffel 
vorgebaute Flugleitungsraum wäre durch geeignete Maß­
nahmen gegen übermäßige Aufheizung durch Sonnenbestrah­
lung zu schützen. Den Bediensteten in diesem Raum wäre 
die Benutzung der Brauseeinrichtungen im Hangar zu er­
möglichen. 

2. In den Arbeitsräumen des Towers wären die raum­
klimatischen Verhältnisse zu verbessern. 

3. Die in den Radaranlagen montierten Klimaaggregate 
wären in regelmäßigen Zeitabständen überprüfen und in­
standsetzen zu lassen, um einer übermäßigen Erwärmung 
des Raumes bzw. einer übermäßigen Lärmentwicklung vorzu­
beugen. 

4. Die mit der Wartung der Radaranlage, welche auch 
vorionisierte Hohlleiterröhren enthält, betrauten Techni­
ker wären im Umgang mit ionisierenden Gegenständen zu 
belehren. 

5. Für entsprechende Beheizung der Wetterwarte wäre 
zu sorgen. 

6. Einrichtung eines Fluchtweges aus dem Aufenthalts­
raum der Bediensteten der Tankgruppe. 

7. Festlegung eines Bereiches für die Aufstellung voller 
Tankfahrzeuge; dieser sollte sich nicht in unmittelbarer 
Nähe von Objekten, in dene~ sich Bedienstete aufhalten, be­
finden. 

8. Sanierung der schadhaften Fußboden im Unterkunfts­
bereich. 
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Bei Besichtigung der Schusterwerkstätte und Schnei­
derei des Landwehrregimentes 32, Fliegerhorst Brumowski, 
Langenlebarn, ergaben sich Beanstandungen, zu deren Be­
hebung folgende Maßnahmen empfohlen wurden: 

1. Für die Arbeiten mit Klebern,welche gesundheits­
schädliche Lösungsmittel enthalten, wären Arbeitstische 
mit Absaugungen oder eigene Klebe- und Trocknungsräume 
vorzusehen. 

2. Das Lösungsmittel Trichloräthylen wäre durch das 
weniger schädliche 1,1,1~ Trichloräthan zu ersetzen. 

3. Verbesserung der Absaugung an der Schuh-Schleif­
maschine. 

4. Den Bediensteten der Schuster- und Schneiderwerk­
stätte wäre ein von den Arbeitsräumen getrennter Aufent­
halts- und Garderoberaum sowie eine geeignete Waschmög­
lichkeit (mit Brau~e) zur Verfilgung zu stellen. 

5. Die Fenster der Werkstätten wären so abzudichten, 
daß keine schädliche Zugluft entstehen kann. Durch bau­
liche Maßnahmen wären die raumklimatischen Verhältnisse 
zu verbessern. 

6. Die Beleuchtungsstärke an den einzelnen Arbeits­
plätzen wäre zu erhöhen. 

Bei Besichtigung der Dienststelle Fliegerwerft 1, 
Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn, ergaben sich Be­
anstandungen, zu deren Behebung das Arbeitsinspektorat 
nachstehendes empfahl: 

1. In der Dreherei wären die herabhängenden bzw. lose 
verlegten Leitungen stolpersicher zu installieren. 
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2. Den in der Spenglerei beschäftigten Bediensteten 
wären Schleifbrillen zur Verfügung zu stellen. 

3. Im Bereich des Teile-Re.in;igungsbehäl ters . (Hub­
schrauberwerkstätte) wäre ein geeigneter Handfeuerlöscher 
bereitzuhalten, sofern nicht überhaupt ein eigener zentraler 
Teilewaschraum fUr die Werft eingerichtet wird. 

4. Im Ultraschall-Reinigungsgerät wäre das Trichlor­
äthylen gegen das weniger gefährliche 1,1,1 - Trichloräthan 
zu ersetzen. 

5. Werkstätten und BUroräume im Werftbereich wären 
durch entsprechende bauliche Maßnahmen gegen übermäßige 
Aufheizung der Räume während der heißen Jahreszeit zu 
schützen. In jedem Raum müßte zumindest ein Fensterflügel 
kippbar eingerichtet w~rden. 

6. Fenster von BUroräumen, vor denen lärmende Arbeiten 
durchgeführt werden, wären mit entsprechender Lärmschutz­
verglasung auszustatten. 

7. Der Waschraum wäre mindestens einmal wöchentlich 
mit einem Desinfektionsmittel zu reinigen. 

8. Bei Klebearbeiten in der Fallschirmwerkstätte wäre 
für gute und ausreichende Lüftung der Arbeitsräume zu sor­
gen; Trichloräthylen wäre nach Möglichkeit gegen das weniger 
giftige 1,1,1-Trichloräthan zu ersetzen. Der Einsatz von 
niedrig siedenden Benzinen (n-Hexan) wäre zu vermeiden. 

Bei Besichtigung der earl-Kaserne in Wien 12., Maurich­
gasse 18 ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung vom 
Arbeitsinspektorat insbesondere folgende Maßnahmen empfohlen 
wurden: 
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1. Die gesamte elektrische Anlage und alle elektri­
schen Betriebsmittel wären mit Schutzmaßnahmen gegen das 
Auftreten zu hoher Berührungsspannung im Sinne der gel­
tenden ÖVE-Vorschriften auszurüsten. 

2. Handfeuerlöscher wären nachweislich alle zwei 

Jahre durch einen Fachkundigen auf ihre Einsatzbereit­
schaft überprüfen zu lassen. 

3. Die Türen der Stiegenhäuser wären in Fluchtrich­
tung öffenbar einzurichten. 

4. Die Enden von Anhaltestangen wären entweder in die 
Wände einzulassen oder nach abwärts geschlossen einzubiegen. 

5. Im Kasinogebäude wäre der schadhafte Fußboden (Gang 
zum Projektionsraum) instandzusetzen. 

6. Im Projektionsraum wdre ein Handfeuerlöscher, ge­

eignet für die Brandklassen A, B und C mit einem Mindestfüll­
gewicht von 6 kg bereitzuhalten. 

7. Die Tür zum Vortragssaal wäre entsprechend der maxi­
mal zulässigen Personenzahl im Vortragssaal zu verbreitern. 

8. Für die Lagerung von Heizöl- und Altölfässern wäre 
ein geeigneter Lagerplatz im Freien zu schaffen. 

9. Ausreichende Beheizung der Werkstättenräume während 
der kalten Jahreszeit. 

10. Ausstattung der Montagegruben mit Radabweisern. 

11. Die Säurebehälter im Batterieladeraum wären in eine 
Auffangwanne zu stellen. 

12. Heizölbehälter wären mindestens 2 m entfernt vom 
Ölbrenner aufzustellen und aus dem provisorischen Heizraum 
zu entfernen. 

13. Die Befunde für die Druckbehälter der Luftkompressoren 
wären zur Einsichtnahme bereitzulegen. 
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14. Der Fußboden in der Werkstätte wäre instandzusetzen. 

15. Mengen von mehr als 20 Liter brennbarer Flüssigkeiten 
der Gefahrenklasse I wären in besonderen Lagerräumen zu lagern. 

16. Sicherung des ungeschützten Keilriementriebes gegen 
gefahrbringende Berührung. 

17. Kühlanlagen mit mehr als 1,5 kg Kältemittel wären 
jährlich einmal einer Prüfung hinsichtlich ihrer Betriebs­
sicherheit zu unterziehen. 

18. Für versperrbare Ktihlraumtüren wäre eine Selbstbe­
freiungsanlage einzurichten. 

19. Auflegen der Druckbescheinigung für den Druckbehälter 
der Espressomaschine. 

20. In der Waffenmeisterei wäre ein Handfeuerlöscher ge­
eignet für die Brandklassen A, B mit einem Mindestfüllgewicht 
von 6 kg bereitzustellen. 

Bei Besichtigung der Bolfras-Kaserne in Mistelbach 
ergab sich eine Reihe von Beanstandungen, zu deren Behebung 
das Arbeitsinspektorat nachstehendes empfahl: 

1. Die Ausgangstüren der Objekte 2, 3 und 4 sind so 
einzurichten, daß sie in Fluchtrichtung öffnen. Allenfalls 
vorhandene Kantenschubriegel wären zu entfernen. 

2. Brandhemmende Türen wären entsprechend ÖNORM B 3850 
einzurichten und selbstschließend auszugestalten. 

3. Der Keilriemen und der Ventilatorflügel des Not­
stromaggregates wären gegen gefahrbringende Berührung zu 
sichern. 

4. Kälteanlagen wären jährlich mindestens einmal hin­
sichtlich der Betriebssicherheit zu überprüfen. 

III-101 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)78 von 129

www.parlament.gv.at



- 76 -

5. Versperrbare Türen von Kühlräumen wären mit einer 
Selbstbefreiungsanlage auszustatten. 

6. Die derzeit entfernte Tür zwischen dem Aufenthalts­
raum und dem Kühlaggrega~um wäre wieder einzuhängen. 

7. Maschinell angetriebene Wurst- und Brotschneidema­
schinen mit beweglichem Zuführschlitten wären mit einem 
Restehalter und Daumenschutz auszustatten. 

8. Bereitlegen der Druckbescheinigung für den Dampfkessel 
der Espressomaschine. 

9. Bereitlegen des Abnahmebefundes für den Druckbehälter 
des Kompressors. 

10. Kennzeichnung der Säurebehälter im Batterieladeraum; 
beim Batterieladegerät wäre der Anschlag "An- und Abklemmen 
nur bei abgeschaltetem Ladegerät" anzubringen. 

11. Aufstellen der Altölfässer in einer Auffangwanne; 
Anbringen des Anschlages "Rauchen und Hantieren mit offenem 
Licht und Feuer verboten." 

12. Instandsetzung der Bodeneinlaufgitter in der Garage. 

Hiezu teilt das Bundesministerium für Landesverteidigung 
mit Schreiben vom 15. Jänner 1980 mit, daß die unter den 
Punkten 3, 4, 7, 9, 10 und 12 empfohlenen Maßnahmen bereits 
durchgeführt wurden. Auch der unter Punkt 11 vorgeschlagene 
Anschlag wurde bereits angebracht. Die übrigen Anregungen 
wurden zuständigkeitshalber dem Bundesministerium für Bauten 
und Technik zur Kenntnis gebracht. 

Nach Besichtigung der Schuhreparaturwerkstätte in der 

Gablenz-Kaserne, Landwehrstammregiment 54 in Graz empfahl 
das Arbeitsinspektorat, an jenen Arbeitsplätzen, an denen 
Schuhe bzw. Schuhteile geklebt oder aktiviert werden, aus­
reichend wirksame Absaugeanlagen zu installieren. 
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Nach I3e~:.;id)tigllng des FJ.j.egerhorstes li'tala,.....Fernbrugg 

in Aigen im [;;.YIn'c;!;al cr'gaben uieb Beanstandungen" zu deren 

Behebung im 'NP ,3ent l:i. ehen nc'"C'h'3tehend(~ MaClnahmen vorgeschlagen 

wurden: 

1. Beheb11.n,c,: hc':;tehender elektrj.scher' r,~ängel (z'l,;eipolig 

angeschlossene S'~nC'c btisch12411pen f Elektrokocher mit offener 

Glühspirale ). 

2. Die IleS8J:,-;cfl:1.schc:11 :l("l~ Autcgen-Sclnveißanl,Jge 

(Objekt 2)W1U die ~;tic~u3t()ffilaschen (ObJekt 6) wären in 

3 .. Dei (ie:- C;,-c~II:ien __ m['sa!1l2ge y,'2,re 'i;:l11 Merkblatt auszu­

hängen, welche [3 2,O,;;f di e Ge:farLren bzw. auf die Maßnahmen zur 

Vermeidung dieser (.;0,fol1ren beim A.nsetzen der Bäder und bei 

der Cadmienlll[2; ::::"".i 1::::;1; htllwei st,. 

4 .. InstalJierung einer .r;ec~a:.1ischen Raurnabsaugung in 

der mechanischen Werkstätte (Obj ekt 2) .. 

5 .. Die Aufstiegsleitern zu den Krangalerien der Objekte 5, 
6, 11 unu 13 wi:ren von 3 m Eür:e an mit einer durchlaufenden 

Rückensicherung .7..U versehen. 

6. lJberpriifUIlf:: des Dru ckbehäl ters des Kompressors im Ob­

jekt 40 

7. Pi.ir dic'C,'(,rn3hme VOrl Reparaturarbeiten an Fahrzeugen 

in der KF'Z-Abstelltalle (Otjekt 4) wäre ein eigener Werk­

stättenraum ej.n;.::,urichten; dieser wäre während der kalten 

Jahreszeit ausrei.chend zu beheizen .. 

8. Insta1:ation einer mechanischen Be- und Entlüftungs­

anlage im kleinen Aroei tsraum neben Halle 2, in dem mit 

Epoxiharzen gearbejt;f't wird .. 

9 .. Ausstatten des Bades für das Kaderpersonal (Objekt 37) 

mi t rutschsicherer I<'ußmatte l.md Vorharlg .. 

10 .. Bediensteten, die in 1ärmbereichen Dienst versehen 

müssen, wäre geeigneter persönlicher Lärmschutz zur Verfü­

gung zu stellen; die Bediensteten wären zu verpflichten, 

diesen Gehörschutz auch zu verwenden .. 
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Nach BesichtißUllg der Heereszeuganstalt Klagenfurt 

ergab sich eine Heihe von Beanstandungen, zu deren Be­
hebung nachstehendes empfohlen wurde: 

1. Das Abstellen von Kraftfahrzeugen in der Tape­
ziererwerkstätte wäre zu verbieten. 

2. Vollständige Abdeckung des Verteilerkastens in 

der Halle 5. 

3. In der Lackierwerkstätte (Halle 8) wäre eine Ein­

richtung zum Erden größerer metallischer Gegenstände vor­

zusehen .. 

Bei Besichtigung der Kuenringer-Kaserne in Weitra 

ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung das Ar­
beitsinspektorat folgende Maßnahmen empfahl: 

1. Am Klebeplatz der Schuhmacherwerkstätte wäre eine 

mechanisch wirkende Absaugeeinrichtung anzubringen. Für 

ausreichende }Yischluftzufuhr wäre zu sorgen. 

2. Das Hebezeug in der Werkstätte wäre jährlich min­

destens einmal dUTclJ eine facrJrundige Person auf seinen 

ordnungsgemäßen Betriebszustand überprüfen zu lassen;hierüber 

wären schriftliche Vermerke zu führen. 

3. In der Werkstätte wären vor den Werkbänken wärme­

isolierende I~ßbodenbeläge vorzusehen. 

4 .. Durchbruchsichere Abdeckung der in der Werkstätte 

befindlichen Montagegrube. 

5. Die im Wachlokal vorhandene Waschgelegenheitwäre 

auch mit Warmwasser zu versorgen. 
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Bei Besi.chtigung der Dienststelle Raab-Kaserne in 

Mautern ergab sich eine Reihe von Beanstandungen, zu 

deren Behebung vom Arbeitsinspektorat nachstehendes 

empfohlen wurde: 

1. Bei Belegung der Kasernkommandokanzlei wäre auf 

die Besti.mmungen der Allgemeinen Dienstnehmerschutzver­

ordnung hinsichtlich Raumgröße Bedacht zu nehmen. 

2. Für eine Dämmung des von den Fernschreibern ab­

gestrahlten Lärms im Fernschreiberaum wäre zu sorgen .. 

3. Den Bediensteten wären Trocknungsmöglichkeiten 

zum Troclmen nasser Kleidung zur Verfügung zu stellen. 

Stellungpapm~ d.e.s l3~1desministers für Lan?-esverteidi,g,up~ 

Der Bundesminister für Landesverteidigung teilte dem 

Bundesminister für soziale Verwaltung mit, daß die empfoh­

lenen Maßnahmen, soweit sie ressortintern zu beheben waren, 

bereits durchgeführt wurden bzw$ unmittelbar vor ihrer Durch­

führung stehen. Ein Großteil der von den Arbeitsinspektoraten 

empfohlenen Maßnahmen fällt jedoch in den Zuständigkeitsbe­

reich des Bundesministeriurns für Bauten und Technik; da ihre 

Behebung zum Teil mit erheblichen finanziellen Ausgaben ver­

bunden ist, ist unter Anwendung des § 12 Abs. 1 BSG eine kurz­

fristige Behebung der Mängel in vielen Fällen nicht möglich. 

Dies trifft auch auf die in der Dringlichkeitsreihung ange­

führten Dienststellen zu .. 

Bezüglich der Platzlandwirtschaft des Fliegerhorstes 

Brumowski in Langenlebarn wird zu der unter Punkt 8 empfohlenen 

Maßnahme festgestellt, daß derzeit keine unmittelbare Gefahr für 

die Bediensteten gegeben ist und keine anderen Unterbringungs­

möglichkeiten bestehen. Zur Behebung des Mißstandes wurde das 

Bundesministerium für Bauten und Tec1mik um rasche Fertigstellung 

des geplanten Neubaues ersucht. 
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Verwaltw1gsbereich Bundesministerium für 
==~===~=~===============:=~============= 

I,a.nd.- UJld Forstwirtschaft 
--------------------------------------------------

Bei der Besichtigung der Dienststelle Spanische Reit­

schule in der Wien(-~r Hofburg erga.ben sich Beanstandungen, zu 

deren Behebung vom Ar'bei tsinspektorat folgende Maßnahmen 

empfohlen wurden: 

1. Sanierung der Sanitärräume und der Gänge zu den 

Unterkünften für das reitende Personal. 

2 .. Ergänzung des Erste-Hilfe-Materials. 

3e Instandsetzung der durchgerosteten Abzugshauben in 

der Schmiede. 

4 .. Ersatz der fehlenden Lampen-Übergläsero 

Das Blmdesministerium für Land- und Forstwirtschaft teilte 
hiezu mit Schreiben vom 270 September 1980 mit daß die unter den 

Punkten 2 bis 4 empfohlenen Maßnahmen bereits durchgeführt wurden. 
Hinsichtlich der lJllter 1-unkt 1 empfohlenen Maßnahme wurde das 

Bundesministeri1"lIIl für Bauten und Technik um weitere Veranlassung 
ersucht .. 

Bei der Besichtiglmg der Bundesanstal t für Pflanzen­

bau und Samenprüfung in Wien 2 .. , Alliiertenstraße 1, wur­
de empfohlen 9 zum Schutz der Bediensteten folgende Maß­

nahmen durchzuführen: 

Durch Messungen wäre festzustellen, ob jene Arbeit­

nehmer, die mit quecksilberhältigem Material Kontakt ha­

ben, hiedurch in ibI'er Gesundheit gefährdet werden. 

Vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

wurde hiezu mit Schreiben vom 31. März 1980 mitgeteilt, 

daß im September 1979 Harnuntersuchungen an elf Bedien­

steten durchgefüllrt \"JUrden, wobei keine erhöhten Werte 
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festgestellt wurden. De.s weiteren wurde die Reparatur der 

Absaugeanlagen in der Abteilung für Samenprüfung, im Labor 

fUr Triebkraft- und Gesundheitsprlifung und in den Beizräu­
men in Angriff genommen. Weiters sei eine Absaugeanlage für 

den Saatgutlagerraum vorgesehen; diese Anlage \vurde am 3. März 

1980 bestellt. 

Bei der Besichtigung der Höheren Bundeslehranstalt 

für landwirtschaftliche Frauenberufe in Sitzenberg er­

gaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung vom Arbeits­

inspektorat nachstehendes empfohlen wurde: 

1. Über die laut Brandschutzplan erforderlichen Über­

prüfungen der Hydrantenschläuche wären schriftliche Nach­

weise zu führen. 

2. Die an dem Koch- und Backgerät in der Küche entste­

henden Dämpfe wären möglichst an der Entstehungsstelle ab­

zusaugen. Hierauf wäre beim geplanten Umbau der Küche Rück­
sicht zu nehmen. 

3. Die Heizraumtüre des Gärtnereihaupthauses wdre feuer­
hemmend auszuführen. 

4. Für Notfälle wäre ein ausreichend dimensioniertes 

Notstromaggregat vorzusehen. 

Das Bundesministerilli~ für Land- und Forstwirtschaft 
teilt hiezu mit Schreiben vom 31. März 1980 mit, d~ß 
die Überprüfung der Hydrantenschläuche und die Umgestal­

tung der Heizraumtüre bereits in Angriff genommen wurden. 

Das Notstromaggregat (Punkt 4 der Empfehlungen) wird aus 

budgetären Gründen im Laufe des Jallres 1980 angekauft. 

Die Einrichtung von Absaugeanlagen an den Koch- und Back­

geräten in der Wirtschaftsküche wird im Zuge eines Umbaues 

des Kuchentraktes vorgenommen, doch wird dieser Umbau erst 

in ca. 2 Jahren abgeschlossen sein. 
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Bei der Besichtigwlg der Dienststelle Bundeshengsten­

anstal t Stadl-Paura wurden Mängel festgestell t, zu deren 

Behebung vom Arbeitsinspektorat nachstehende Maßnahmen 
empfohlen wurden: 

1. Beseitigun~ von Mängeln an der Elektroinstallation 
(nicht geerdete Wandarmlampen) • 

2. Erhöhung der Beleuchtungsstärke an den Arbeits­

plätzen in der Schmiede entsprechend den dort durchge­
führten Arbeiteno 

.3. Beschaffung von Druckprobenbescheinigune;en für den 

Windkessel des in der Schmiede verwendeten Kompressors und 

den Sterilisierkessel im Operationsraum. 

4. ~~bringen eines Schutzbügels am Federhammer, um ein 

unbeabsichtigtes Ingaugsetzen des Hammerbären auszuschließen. 

5. Die im Operationssaal befindliche Seilwinde wäre über­

prüfen und instandsetzen zu lassen oder durch einen sicher­
heitstechnisch einwandfreien, hydraulischen Kipptisch zu er­

setzen. 

6. Sanierung der zum Teil d~fekten Seitenbande in der 

Reithalle. 

Nach Besichtigung der Dienststelle Höhere Bundeslehran­

stalt für Landwirtschaftliche Frauenberufe in Pitzelstätten 

ergaben sich BeanstandunGen, zu deren Behebung vom Arbeits­

inspektorat nachstehende Maßnahmen empfohlen wurden: 

1., Sanierung der waschbaren Wand beläge im Schweine­

stall, im Rinderstall und in der Milchkammer. 
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2. Brandhemmende Ausgestaltung der Verbindungstür 

zwischen Haustischlereiwerkstätte und mechanischer Werk­

stätte. 

3. In den beiden Lehrküchen wären zumindest je eine 

Lichtkuppel zur Lüftung öffenbar auszubilden. 

4. An den Küchen-Ventilatoren wären schalldämpfende 

Maßnahmen vorzunehmen. 

5. Im Kältemaschinenraum w;'eire das Entlüftungsrohr 

bis in Bodennähe zu führen. 

6. Kennzeichnung der Kältemaschinen entsprechend 

der Kälteanlagen-Verordnung. 

7. Im Heizraum wäre eine Bedienungsanleitung und ein 

Rohrschema der Heizanlage anzubringen. 

8. Bei der vom Heizraum ins Freie führenden Stiege, 

beim oberen Treppenarm der Kellerstiege und bei der 

Außentreppe des Nordinternats wären Handläufe anzubringen. 

9. Im Glashaus w5.ren die Wände bei den Waschbecken 

mit abwaschbaren Belägen oder Anstrichen zu versehen. 

10. Sanierung des Wandanstriches im ebenerdigen Vor­

raum des Hauptgebäudes (Schloß). 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

stellte dazu fest, daß es sich bei den im obigen Bericht an­

geführten Mängeln ausschließlich um bauliche Maßnahmen handelt, 

und ersuchte das Bundesministerium für Bauten und Technik mit 
Schreiben vom 9. Oktober 1979.die zur Behebung der Mängel not­
wendigen Maßnahmen vorzumerken und in den kommenden Bauprogrammen 

zu berücksichtigen. 
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Stellungnahme des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft: 

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft teilte 

zum Gesamtbericht mit, daß die von den Arbeitsinspektoraten 

empfohlenen Maßnahmen zur Kenntnis genommen wurden. Da ein 

Teil der f'estgestell ten Mängel bauliche Maßnahmen betrifft, 

wurde hievon das Bundesministerium für Bauten und Technik mit 

der Bitte um Behebung verständigt. Auch bei Beamtenbesprechungen 

über das InstanJsetzungsprogramm 1981 mit dem Bundesministerium 

für Bauten und Technik wurde um Berücksichtigung der von den 
Arbeitsinspektoraten aufgezeigten baulichen Erfordernisse er­

sucht. 
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Verwaltungsbereich Bundesministerium für 
--------------------------------------------------------------------------------

soziale Verwaltung 
------------------------------------

Bei Besichtigung der Dienststelle Landesarbeitsamt 
Väen in Wien 5., Embelgasse 4 - 8, ergaben sich Bean­
standungen, zu deren Behebung vom Arbeitsinspektorat 
nachstehendes empfohlen wurde: 

1. Die Fluchtwege in der Schlosserei wären von Lage­
rungen jeglicher Art freizuhalten; Verkehrswege wären 
in einer Breite von mindestens 60 cm, Hauptverkehrswege 
in einer Breite von mindestens 1,20 m freizuhalten. 

2. Beleuchtungskörper im Arbeitsbereich wären zu 

erden. 

3. Die Stiege in den Keller wäre mit einer Anhalte­
stange zu versehen. 

4. Im Heizraum wären die fehlenden Übergläser anzu­
bringen. 

5. Dem Heizer wäre ein Aufenthaltsraum zur Verfügung 
zu stellen; in diesem wäre eine Einrichtung zum Wärmen mit­
gebrachter Speisen vorzusehen. 

6. An allen:in Betrieb stehenden KesseJn wären Manometer 
anzubringen. 

7. Für eine ausreichende Löschhilfe im Heizraum wäre 
zu sorgen. 

8. Aus dem Kokslagerraum wäre ein Notausstieg ins Freie 
einzurichten. 
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9. Kessel- und Rauchabzüge wären durch ein zur Über­
prüfung von Dampfkesseln befugtes Organ hinsichtlich ihrer 
Dichtheit zu überprüfen. 

10. Die im Heizhaus mugestellte Kochplatte, welche 
nicht den Regeln der Technik entspricht, wäre zu entfernen. 

11. Für die Magazine und das Altpapierlager wäre eine 
geeignete Löschhilfe (Handfeuerlöscher) bereitzustellen. 

12. Aus allen Lagerräumen wären Notausgänge einzurichten. 

13. Der unter der Tischlerei befindliche Spänebunker wäre 
feuerhemmend von allen Nebenräumen zu trennen. 

14. Die Toilettanlagen für das Bedienungspersonal wären 
in der kalten Jahreszeit ausreichend zu beheizen. 

15. Die mit Schreiben des Arbeitsinspektorates vom 
14. November 1980 unter den Punkten 8, 9, 10 und 12 empfoh­
lenen Maßnahmen wären noch durchzuführen. 

Bei der Besichtigung des Arbeitsamtes für Angestellte 
in Wien 5., Embelgasse 2 - 4, ergaben sich Beanstandungen, 
zu deren Behebung empfohlen wurde: 

1. Entfernung der unzulässigen Kochplatte. 

2. Der Ventilator im 3. stock wäre mit einem Schutz­
gitter gegen unbeabsichtigtes Berühren der Flügel zu sichern. 

Bei Besichtigung der Dienststelle Zentrale Berechnungs­
stelle der Arbeitslosenversicherung der Wiener Arbeitsämter 
Wien 5., Obere Amtshausgasse 1 - 3, wurde eine Reihe von Be­
anstandungen festgestellt, zu deren Behebung das Arbeitsin­
spektorat nachstehendes empfahl: 
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1. Die mit Bericht vom 12. Oktober 1978 unter den 
Punkten 1, 2, 3 und 4 empfohlenen Maßnahmen wären noch 
durchzuführen. 

2. Berei thal ten einer Handl,ampe im Aufzugtrieb­
werksraum. 

3. Der Aufgang zum Triebwerksraum wäre mit einer 
Anhaltestange zu versehen. 

Bei Besichtigung des Arbeitsamtes Mödling ergaben 
sich Beanstandungen, zu deren Behebung vom Arbeitsin­
spektorat folgende Maßnahmen empfohlen wurden: 

1. Behebung elektrotechnischer rmtngel (offene Ver­
teilerdosen, zweipolig angeschlossene Steckdosen). 

2. In jedem Arbeitsraum wäre durch Einbau von Lüftungs­
klappen oder Kippflügeln für die entsprechende Zufuhr fri­
scher Luft und für die Abfuhr verdorbener Luft unter Ver­
meidung von schädlicher Zugluft zu sorgen. 

3. Sanierung der Decken im Abteilungsleiterzimmer 
(Beratungs- und Vermittlungsabteilung, Zimmer 2) sowie 
in der Informationsstelle (Zimmer 4). Es wird empfohlen, 
das Dach auf Feuchtigkeitsdurchlaß zu überprüfen. 

4. Sanierung des schadhaften Fußbodens in der Lei­
stungsabteilung. 

5. Im Hinblick darauf, daß Arbeitsräume so beschaffen 
sein sollen, daß auf jede darin beschäftigte Person mindestens 
12 m3 Luftraum und mindestens 2 m2 Bodenfläche entfallen, wäre 
das Zimmer 11 auf eventuelle Überbelegung zu prüfen. 

6. Den Arbeitnehmern ware ein Aufenthaltsraum zur Ver- . 
fügung zu stellen. 
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7. Die Eingangsstufen wären mit einem rutschfesten 
Belag zu versehen. 

8. Jedem Bediensteten wäre ein ausreichend großer, 
luftiger und versperrbarer Kleiderkasten zur Verfügung 
zu stellen. 

Nach Besichtigung des Arbeitsamtes Leoben empfahl 
das Arbeitsinspektorat nachstehende Verbesserungsmaß­
na'.J.men: 

1. Der Abstellraum für Reinigungsgeräte wäre mit 
einer Be- und Entlüftung zu versehen. 

2. Das Kipptor der Garage wäre einmal jährlich auf 
seine Betriebssicherheit überprüfen zu lassen; hierüber 
wären schriftliche Vermerke zu führen. 

3. Die desolate Holztreppe im Tankraum wäre zu ent­
fernen und durch eine Eisentreppe mit Geländer zu er­
setzen. 

Bei Besichtigung des Arbeitsamtes Horn wurde vom 
Arbeitsinspektorat empfohlen, zumindest in den Bereichen 
der Schreibtische wärmeisolierende Fußbodenbeläge zu ver­
legen. 

Bei Besichtigung des Arbeitsamtes GmÜlld ergaben sich 
Beanstandungen, zu deren Behebun~ vom Arbeitsinspektorat 
folgende Maßnahmen empfohlen wurden: 
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1. Im KFZ-Einstellraum wäre im Bereich des Zuganges 

ein geeigneter Handfeuerlöscher mit einem Wrrndestfüllge­

wicht von 6 kg gut sichtbar und leicht erreichbar anzu­

bringen. 

2. An Stiegen mit mehr als 4 Stufen wäre zumindest 

auf einer Seite ein Handlauf anzubringen. 

3. Sanierung der schadhaften elektri sehen Installati on. 
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Verwaltungsbereich Bundesministerium für 
===========~:=====~==~==============~=== 

Unterricht und Kunst 
~======~======~==~== 

Bei der Besichtigung der Registratur des Amtsnebenge­

bätrles des gemein~;runen l'räsidiums der Bundesministerien für 

Unterricht wld Kunst sov"\'ie Wissenschaft und Forschung wur­

de vom Arbeitsinspektorat empfohlen, die in den feuchten, 

nicht lüftbaren l/.nd schlecht heizbaren Kellerräumen gele­

genen Arbeitsplätze in andere, als Arbeitsräume geeignete 

Räume zu verlegen .. 

Eine gleichlautende Empfehlung erging an das Bundes­

ministerium für Wissenschaft und Forschung. 

Bei der Besichtigung des Technologischen Gewerbemuseums, 

Höhere Technische Bundes-Lehr-und Versuchsanstalt in Wien 20., 

Wexstraße 17, ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behebung 

vom Arbeitsinspektorat folgende Maßnahmen empfohlen wurden: 

a) Versucl.!.~~~.al tentrakt 

1. Verkleidung des Keilriementriebes an der Bohrmaschine 

(432). 

2. In der Werkstätte (444) wären die nicht den elektro­

technischen Vorschriften entsprechenden Lampen zu ersetzen. 

3. Der Giftschrank im chemischen Labor (438) wäre deut­

lich als solcher zu bezeichnen und versperrt zu halten. 

4. Die Elektrolyseapparatur (438) wäre den elektrotech­

nischen Vorschriften entsprechend auszuführen und zu betreiben. 
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ij, JÜ:' :yptl~)C(l'Cr :)trahlungsi-,:nngcrüte .i,n UEß J"oto-­

penrfiulne.l1 (537}'~\:3) '/I'ären :~m die hiefijr \·crp:::...;eLcücn 

elektrischen tel tUTgen :J.nzLl.schlie,C,Ln. 

schrank irr] rnecl',cmlsch:~n Priifrawn 1 (32'1), 

cL :La[':onmr: eier Caradolfiisser tHwr einer Au,rf'~mG'Nan,ne 

(Struj{tnr~'3r;ht.i.nillerei) " 

In di c;sem P:(Uffi \',,':~re die I~a{',erun[; 

und SlJJ.ltkeil aÖ2;usicl1ern. 

11.. Der Lagerrc1UITl 1 (Keller) wäre j,m S:i.nnü der' \/e1"on1-

nung über c;,i.e lagü;,ung brennbarer FlüssiGkeiten :,üs lö­

sungsmittellager 3.uszugest(llten~ 

12,. In folgend en Riiumen Y.iin:: das H:.'luchverbo t d eutl ich 

sichtbar anzuschJ Ci.gen: rIlagn8tpvJ VtTraUlll F Gas:'üGchraum, 

Raum 12'] t Brennstoffraum (26, 27), J-,c.1Cleraum, Akkll.-I1aum j 

L'1Eerrrium (KeJ:tf-';]:"), l\Taterj allagcr (01 ~;/~) \' Arehi v'Y'RWLC, 

struJc ~ur8chäumel'ei " 

1."1. Die ün Ti'aum 329, im Rmilll 356, lrn Prilfraum 2 (Hei­

zungs- und 2,üf'b.mgstechnik) und in der Strukturschijumerei 

aufgeBtellten Druckgasflaschen w;iren wirkungsvc:ll {~egE'n 

Umfallen zu sichern$ 
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14 .. Es wäre zu Uberprüfen, ob die Tür des Gasmisch­

raumes feuerhemmend aU:::-3geführt i.st; die e1 ektrische Anlage 

dieses Raumes wäre explosionsgeschützt auszuführen. 

15 e In der Struktl.1,rschäumerei wären di e sicherheit s­

technischen Hichtlinien für Arbeiten mit lblyurethan zu 

beachteno 

16 .. Die cl:cel im 1(ompres30rraum (Keller) befindlichen 

Kompr(; 13301'en (Porm2. Boge) und der in der Pneumatik (460) 

auf'gei::;tell te Kom}:we3sor (Firma F'erten & Klapper) wären 

einer AbnahL.1eprUfwlg sowte in Zeitabständen von 6 Jahren 

elner wiederkehrenden Überprüfung zu unterziehen .. 

NaCD"V('j;;;e hierüber wären jederzeit zu.r Ei.nsicht berei t­

zuhal ten" 

17 .. Es wird empfohlen, in folgenden Räumen das Rauch­

verbot d.eutlich sichtbar anzuschlagen: Materiallager (430), 

Kunststoffwerkstatt (431)~ Gießraum (435), Lacklager (441), 

Farbspritzraum (442)F Lager (0120), Modelltischlerei und 

Lagerraum~ :3päne absaugtL"1g (Keller), Lagerschmiede (Keller), 

Öllager (rtIa·teriallager) •. 

180 Stolpersichere Abdecklmg des am Boden verlegten 

Plastikrohres im Materiallager (430). 

19 .. Ersatz der in der Werkstätte (451) befindlichen, 

nicht den elektrotechnischen Vorschriften entsprechenden 

Lampe., 

20,. Das Verbot , Lösungsmittel in Flaschen und Gefäßen 

aufzubewallren p dte AnlaG zu Verwechslung des Inhaltes mit 

Nahrungs- oder Genußmittel zuläßt, wäre zu beachten (Kunst­

stoffwerkstatt 9 Feuerstelle, Schmiede)" 
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21. Kennzeichnung des Erste-Hilfe-Kastens in der 

Kunststoffwerkstatt (431). 

22. Im Bereich der Kreissäge und der Bandschleifma­

schinen der Kunststoffwerkstatt ware eine mechanische 

Absaugung vorzusehen. 

23. Aus dem Lacklager (441) wären sämtliche brennbaren 

Lagerungen zu entfernen. 

24. Berührungssichere Verkleidung des Keilriementrie­

bes der Wickelmaschine im Raum 336 und der Stanzmaschine 

im Raum 338. 

25. Im Raum 338 wäre eine schadhafte elektrische Lampe 

auszutauschen. Im Autogenschweißraum wäre eine Rohrabdeckung 

am Boden auszubessern. 

26. In diesem Raum wäre insbesondere wegen der großen 

Zahl der dort gelagerten Druckgasflaschen (zur Zeit der Be­

sichtigung 7 Azetylenflaschen und 9 Sauerstofflaschen) auf 

die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften beim Schweißen 

zu achten. 

27. In der Späneabsaugung (Keller) wären die Scharten 

nur in Behältern aus unbrennbarem Material mit ebensolchen 
Deckeln aufzubewahren. 

28. Im Lager Schmiede (Keller) wären brennbare Lagerungen 

unterhalb von Stiegen zu entfernen. 

29. Im Lager (0120) wäre ein Brandmelder zu installieren. 
Beilagerungen insbesondere brennbarer Stoffe wären aus diesem 

Raum zu entfernen; die Schleuse wäre ebenfalls von Lagerungen 

freizuhalten. 

30. Der im Kompressorraum befindliche Handfeuerlöscher 

wäre in Abständen von längstens 2 Jahren überprüfen zu lassen. 
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c) Labortrakt 

31. Das Stiegenhaus beim E-Maschinenbau wäre als Not­
stiege zu kennzeichnen. 

32. In der Aufbereitung für Kunststoffe wäre beim 

"Plastograph" eine schadhafte Steckdose und eine elektri­

sche Leitung zu reparieren bzw. auszutauschen. 

33. Bei allen Arbeiten in der Extrusion, bei denen es 

zu einer ~wärmung oder Erhitzung von Hochpolymeren kommt, 

wäre die Absaugeanlage einzuschalten. 

34. Beim Abgang von der KFZ-Werkstatt zur KFZ-Bühne 

wäre ein geeigneter Kopfschutz gegen Anschlagen (Schaum­

gummi) anzubringen. Die in Kopfhöhe verlaufenden !lIetall­

träger wären mit schwarz-gelber Warnfarbe deutlich zu kenn­

zeichnen; bei Arbeiten auf der KFZ-Bühne wären Schutzhelme 
zu tragen. 

35. Der Handfeuerlöscher am Motorenprüfstand wäre gegen 

Umfallen zu sichern; er wäre in Zeitabständen von längstens 

2 Jahren auf seine Funktionsfähigkeit überprüfen zu lassen. 

36. Die Motoren wären am Motorenprüfstand nur bei einge­

schalteter Absaugung und Abgasreinigungsanlage in Betrieb 
zu setzen. 

37. Die Stiegenabgänge in die Garage und in den Umfor­

merraum wären mit einem Handlauf zu versehen. 

38. Aus der Umformstation wäre ein direkt ins Freie 

führender Notausstieg einzurichten, als solcher zu kenn­
zeichnen und mit einer Notbeleuchtung zu versehen. 

39. Die in der Umformstation befindlichen 5 Druckgefäße 

wären nachweislich einer Abnahmeprüfung zu unterziehen. Auf­
zeichnungen hierüber sowie über die weiteren periodischen 

Überprüfungen wären jederzeit zur Einsichtnahme bereitzu­

hal ten. 

III-101 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 97 von 129

www.parlament.gv.at



- 95 -

40. Einrichtung einer mechanischen Be- und Ent­

lüftungsanlage für die als Lebensmittellager vorge­

sehenen Räume. 

41. Es wird angeregt in folgenden Räumen das Rauch­

verbot deutlich sichtbar anzuschlagen: Laborhydraulik 

(121), Extrusion, Spritzguß, Motorenprüfstand, Kunst­

stofflager (0134, 0137, 0138 und 0140), Lebensmittel­

lager. 

d) Allgemeines 

42. Gabel- und Hubstapler wären alljährlich nachweis­

lich auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen. 

43. Im Dachgeschoß wären die Notausgänge deutlich zu 

kennzeichnen und Notschlüssel bereitzuhalten. 

44. Kennzeichnung der Rohrleitungen entsprechend den 

transportierten Medien. 

45. Feuerbeständiger Abschluß der Installationsschächte 

beim Durchtritt durch einzelne Geschoßflächen. 

46. Gasschläuche wären gegen Abgleiten zu sichern; un­

benützte Gasauslässe wären zu verpfropfen. 

47. Die Lager für Druckgasflaschen und für Flüssiggas­

flaschen wären entsprechend zu kennzeichnen. In diesen 

Räumen wäre das Rauchverbot deutlich sichtbar anzuschlagen 

und geeignete Handfeuerlöscher bereitzustellen. 

Bei Besichtigung der Höheren Bundes-Lehr-und Versuchs­

anstalt für Textilindustrie in Wien 5., Sprengergasse 20, 

wurde festgestellt, daß die mit Schreiben des Arbeitsin­

spektorates vom 9. Feber 1979 empfohlenen Sanierungsmaß­

nahmen größtenteils noch nicht ausgeführt wurden; die Be­

hebung der noch ausstehenden Mängel wird daher neuerlich 

angeregt. 
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Nach Besichtigung der Bundeshandelsakademie in 

Steyr empfahl das Arbeitsinspektorat, für den Schularzt­

raum und die beiden Turnsaal-Umkleideräume Lüftungsmög­

lichkeiten vorzusehen. 

Nach Besichtigung der Bundeshandelsakademie Linz, 

Rudigierstraße, empfahl das Arbeitsinspektorat zur Be­

hebung von Mängeln nachstehende Maßnahmen: 

1. Im westlichen Stiegenhaus des Schulgebäudes wären 

an den beiden unteren und den oberen Stiegenläufen die 

fehlenden Anhaltestangen anzubringen. 

2. Zum Reinigen der sehr hohen Fenster wäre eine ge­

eignete Standfläche mit einem sicheren Auf- und Abstieg 

vorzusehen. 

Nach Besichtigung der Bundeshandelsakademie und 

Handelsschule I in Wels wurde seitens des Arbei tsin­

spektorates empfohlen, bei Verwendung von Sicherheits­

gürteln die einschlägigen, verbindlich erklärten dies­

bezüglichen Normen des Österreichischen Normungsinstitu­

tes zu beachten. 

Nach Besichtigung der Höheren Technischen Bundes-Lehr­

und Versuchsanstalt Graz-Gösting, wurde seitens des Arbeits­

inspektorates unter Hinweis auf das Gutachten des techni­

schen Überwachungsvereines vom 6. Dezember 1979, Zahl 

20.404/We/ho, empfohlen, die Elektroinstallationen ent­

sprechend den einschlägigen österreichischen Vorschriften 

für Elektrotechnik sanieren zu lassen. 
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Nach Besichtigung des Werkstättengebäudes der Höheren 

Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt in Graz, Iberer­

straße 15 - 21, empfahl das Arbeitsinspektorat, die elektri­
schen Anlagen dieses Gebäudes im Hinblick auf die derzeit 

geltenden ÖVE-Vorschriften überprüfen zu lassen. 

Bei Besichtigung der Höheren Technischen Bundeslehr­

anstalt in Graz, Ortweinplatz 1 ergaben sich Beanstandungen, 
zu deren Behebung vom Arbeitsinspektorat nachstehende Maß­

nahmen empfohlen wurden: 

1. Bei der Einrichtung von Arbeitsräumen, insbesondere 

bei solchen, die allseits unter dem umgebenden Erdniveau 

liegen, wäre auf die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 

Bedacht zu nehmen. 

2. Für die straßenseitig gelegenen Werkstätten, das 

Fotolabor, den Lichtpausraum, den Computerraum und den Sieb­

druckraum wären ausreichende mechanische Be- und Entlüftungs­

anlagen vorzusehen. 

3. Türen aus Werkstatt- und Laborräumen wären so anzu­
schlagen, daß sie sich in Fl1..lchtrichtung öffnen lassen. 

4. Die Spritzlackiererei in der Tischlerei für Raumge­

staltung (r.Teisterschule) wäre entsprechend den Regeln der 

Technik auszugestalten und zu betreiben. 

Bei Überprüfung der Höheren Technischen Bundes-Lehr­

und Versuchsanstalt in Innsbruck, Trenkwalderstraße, erga­

ben sich Beanstandungen, zu deren Behebung vom Arbeitsin­

spektorat folgende Maßnahmen empfohlen vl'Urden: 
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1. Im Institut für Bodenmechanik wäre der für Labor­

versuche verwendete Tetrachlorkohlenstoff möglichst durch 

andere, weniger gesundheitsschädliche Halogenkohlenwasser­
stoffe zu ersetzeno 

2. Der Brückenkran in der Maschinenhalle wäre einer Ab­

nahmepr~fung zu unterziehen. 

3. Beim Rütteltisch im Labor für Bodenmechanik wäre 

der Keilriemen allseitig zu verkleiden. 

4. stabile Befestigung des Schleifbocks. 

5. Der Aufzug (ItHollaus ll
) und der Bauaufzug wären 

einer Abnahmeprüfung zu unterziehen. 

6. Der Druckluftbehälter (ItAtlas Copcolt) wäre einer 

Betriebsprüfung zu unterziehen. 

7. Jährliche, nachweisliche L~erprüfung der Bauwinde. 

8. Berillnungssichere Verkleidung des Keilriementriebes 

der Brennholzkreissäge und der Rüttelmaschine in der Maurerei. 

9. In der Tischlerei wäre der Bandriementrieb der Kreis­
säge beruhrungssicher zu verkleiden. Das Sägeblatt wäre auch 
unterhalb der Tischplatte zu verkleiden, ein Spaltkeil wäre 

anzubringen. 

10. An der Bandsäge wäre das untere Speichenrad allseitig 

zu verkleiden. 

11. Bei der Emco-Star-Maschine wäre jener Teil des Säge­

bandes, der beim Schnitt nicht verwendet wird, abzudecken. 

12. Bessere VerkleidWlg des Riementriebes an der Ständer­

bohrmaschine in der Schlosserei. 

13. In der Bildhauerei wären bei Arbe i ten an Steinskulp­
turen allseitig geschlossene Schutzbrillen zu tragen; außer­

dem wird das Tragen von Arbeitshandschuhen empfohlen. 
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14. In der Tischlerei und der Zimmerei wäre für Ar­
beiten an lauten Maschinen ein Gehörschutz zur Verfügung 

zu stellen und zu tragen. 

15. Allseitige Verkleidung des unteren Speichenrades 

der Bandsäge im 1. Stock. 

16. In der Zimmerei wäre für ausreichende natürliche 

Belichtung des Maschinenraumes zu sorgen. 

17. Anbringen der Fräskettenabdeckung bei der Fräs­

kettensäge. 

18. Für Arbeiten im Spritzlackierraum wären geeignete 

Filtermasken zur Verfügung zu stellen. 

Bei Besichtigung des Bundeaufbaugymnasiums und Bundes­

realgymnasiums Horn ergaben sich Beanstandungen, zu deren 

Behebung nachstehende Maßnahmen empfohlen wurden: 

1. Jene Räume, deren l,Vande stark verschmutzt sind und 

zum Teil Putzschäden aufweisen, wären auszumalen und ent­

sprechend instandsetzen zu lassen .. 

2. Instandsetzung der schadhaften Fußböden der beiden 

Turnsäle. 

3. Einrichtung versperrbarer Kleiderkästen in den Um­

kleideräumen der Turnprofessoren. 

4. Verbesserung der unzureichenden Beheizung des 
Sprachlabors, der beiden Aufenthaltsräume des Schulwartes 

und der Direktionsräume. 

5. Behebung elektrotechnischer Mangel (Leitungspro­

visorium in der Hauswerkstätte, zweipolig angeschlossenes 

elektrisches Heizgerät). 
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6. Unfallsichere Umwehrung der Wellenkupplungen im 

Heizhaus. 

7. Unter den Ölbrennern im Heizhaus wären Tropf tassen 
aus unbrennbarem JlIaterial aufzustellen. 

8. An zumindest einer Seite der Abgangsrampe zum Heiz­
haus wäre ein Hand.lauf vorzusehen. 

9. Der Deckel des Einstiegschachtes zum unterirdischen 

Öllagerraum, welcher d.erzeit von zwei Männern nur mit Mühe 

gehoben werden kaml, wäre durch einen leichter betätigbaren 

Deckel zu ersetzen. 

10. Die Einsti.egsleiter in den Öllagerraum wäre an ihrem 

oberen Ende ordnungsgemäß zu befestigen. 

11. An der Außenseite der Zugangstür zum Propangasla­

gerraum wären Anschläge anzubringen, die auf das Zutritts­

verbot für Unbefugte und das Verbot des Rauehens und des Ge­

brauehens von Feuer und offenem Licht hinweisen. 

12. Abdecken der vom Regler der Propangasanlage ins 
Freie führenden Entlüftungsleitung mit einem engmaschigen 

Gitter. 

Bei Besichtigung der Bundeshandelsakademie und Bundes­

handelsschule Horn ergaben sich Beanstandungen, zu deren Be­

hebung vom Arbeitsinspektorat nachstehende Maßnahmen empfoh­

len vrurden: 

1. Instandsetzen des schadhaften Tores zwischen Turn­

saal und Geräteraum. 

2. Im Falle ständiger Unterrichtstätigkeit wäre der 

Gymnastikraum ausreichend natürlich zu belichten. 

3. Die Lehrergarderobe für männliche Bedienstete wäre di­

rekt ins Freie zu entlüften. 
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Nach Besichtigung des Bundesgymnasiums und des 
Bundesrealgymnasiums Zwettl wurden Beanstandungen fest­
gestellt, zu deren Behebung vom Arbeitsinspektorat im 
wesentlichen die folgenden Maßnahmen empfohlen wurden: 

1.Bereitstellen von Seifenspendern und Papierhand­
tüchern mit Abfallkörben bei sämtlichen Waschgelegenheiten. 

2. Instandsetzung aller beschädigten Schuko-Steckdo­
sen; diese wären erforderlichenfalls in geeigneter Weise 
gegen mechanische Beschädigung zu schützen. 

3. Sämtliche Handfeuerlöscher wären durch einen be­
fugten Fachmann auf ihre Einsatzbereitschaft zu überprüfen. 

4. Auskleidung des in der Speisekammer der Lehrküche 
aufgestellten Lebensmittelregales mit hygienisch einwand­
freien und pflegeleichten Belägen. 

5. Einrichtung eiDer ausreichenden künstlichen Beleuch­
tung für den Heiz- und den Schaltraum. 

6. Die Klassenräume, das Sprechzimmer, der obere Pausen­
raum, und jene Gänge, deren V~de übermäßig verschmutzt sind, 
wären umgehend auszumalen. 

7. In den Umkleideräumen der männlichen und weiblichen 
Turnprofessoren wären Garderobekasten in erforderlicher An­
zahl aufzustellen und hygienisch einwandfreie Waschgelegen­
heiten zu installieren. 

8. Einrichten einer direkten Be- und Entlüftung für 
den Lagerraum für Reinigungsmittel. 

9. Vorsehen einer verbesserten Entlüftung für den Turn-

saal. 
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Nach Besichtigung der Bundeshandelsakademie Zwettl 
wurde vom Arbeitsinspektorat unter Hinweis auf die der­
zeit provisorische Unterbringung der Anstalt in einer 
gemeindeeigenen Holzbaracke, wodurch sich unzumutbare 
Arbeitsbedingungen für die Bediensteten ergeben, die 
rasehest mögliche Fertigstellung des Neubaues empfohlen. 

Bei Besichtigung der Bundesfachschule für das Uhr­
machergewerbe in Kar1stein ergaben sich Beanstandungen, 
zu deren Behebung vom Arbeitsinspektorat folgende Maß­
nahmen empfohlen wurden: 

1. Die Tischlampen in den Werkstätten wären den ein­
schlägigen elektrotechnischen Vorschriften entsprechend 
instandzusetzen. 

2. Erneuerung der Fußböden in den Werkstättenräumen 
des ersten und zweiten Stockes, da Stolpergefahr besteht. 

3. Bei den in den Werkstätten verwenqe.ten MUffelöfen wä­
ren Einrichtungen vorzusehen, die beim Öffnen der Be­
schickungstüre den Ofen allpolig vom Stromnetz trennen. 

4. Anbringen des derzeit abgeklemmten 
an das Uhrenumlaufgerät (Uhrenlabor). 

Schutzleiters 

5. Vorsehen einer Lagermöglichkeit zur Lagerung 
brennbarer FlÜSSigkeiten, wie zum Beispiel ReinigungSbenzin, 
Spiritus usw. Die Verwendung von Flaschen, Krügen, Trink-, 
Koch- oder ähnlichen Gefäßen, deren Form oder Bezeichnung 
eine Verwechslung des Inhaltes mit Nahrungs- oder Genuß­
mitteln zuläßt, wie Wein-, Bier- oder Mineralwasserflaschen, 
zur Aufbewahrung von Giften, gifthältigen oder ätzenden 
Stoffen wäre zu vermeiden. 

6. In jeder Werkstätte wäre zusätzlich zu den vorhan­
denen Kohlensäure-Handfeuerlöschgeräten noch mindestens je ein 
6 kg Pulver-Feuer~öschgerät anzubringen. 
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7. Zugriffsichere Verkleidung der Kupplungen an den 

Pumpen im Heizraum. 

8. Der Arbeitstisch in der Werkstätte M, an dem Löt­
und Schweißarbeiten durchgeführt werden, wäre aus nicht­
brennbarem Material herzustelle~. 

Bei Besichtigung der Höheren Technischen Lehranstalt 
Krems, Bauhof Mautern, ergab sich eine Reihe von Beanstan­
dungen, zu deren Behebung das Arbeitsinspektorat nachstehen­
des empfahl: 

1. Abdeckung der Abzweigdosen (Bodenlabor und LKW-Raum). 

2. Freihalten der Verkehrswege im Bodenlabor in ent­
sprechender Breite; im Hinblick auf die geringe Raumhöhe 
(2,40 m) und den bestehenden Platzmangel wäre eine Verle­
gung des Bodenlabors in andere Arbeitsräume notwendig. 

3. Anbringen des Schutzglases am elektrischen Beleuch- . 
tungskörper im Magazin. 

4. Anbringen der Schutzhauben an den Schleifböcken 
(Magazin und Werkstätte). 

5. Das Prüfbuch für den Windkessel des Kompressors 
(Magazin) wäre zur Einsicht bereitzuhalten. 

6. Die Lampe beim Schleifbock der Werkstätte wäre ent­
sprechend den einschlägigen elektrotechnischen Bestimmungen 
anzuschließen. 

7. Da die Raumhöhe der Werkstätte nur 2,30 m beträgt, 
wird eine Verlegung in geeignete Arbeitsräume empfohlen. 

8. Instandsetzung des Bodens im LKV~Raum; vollständige 
Abdeckung der Putzgrube. 
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9. Anbringen eines Handlaufes beim Abgang zum Keller. 

10. Sanierung der Decke der Tischlerwerkstätte. 

11. Sicherung des Homogenplattenstapels in der Säg~­

halle gegen Umfallen. 

12. Beseitigung der Stolperßtellen im fußboden der 

Maschinenhalle und der Maurerwerkstätte. 

13. Verbesserung der Be- und Entlüftung in der Ma­

schinenhalle unter Berücksichtigung der dort vorhandenen 

Heizmöglichkeiten (Öfen). 

14. Ausreichende Verkleidung der in der Holzwerkstätte 

aufgestellten Bandsäge oberhalb des Sägetisches. 

15. Durchgriffsichere Abdeckung der seitlichen Ein­

griffs- und Quetschstellen am Schrägaufzug des Zwangsmischers. 

Stellungnahme des Bundesministers für Unterricht und Kunst: 

Der Bundesminister für Unterricht und Kunst teilte zum 

Gesamtbericht mit, daß die Empfehlungen der Arbeitsinspektorate 

den zuständigen Stellen seines Ressorts zur weiteren Bearbei­

tung übermittelt wurden. 
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Verwaltungsbereich Bundesministerium für Verkehr 
===============~~============================~== 

Bei Besichtigung der Dienststelle Bundesprüfanstalt 

für Krai'tfahrzeuge in Wien 14 •• Albert Schwei tzer-Gasse 1 A 

ergaben sich Beanstandungen, Z1.l deren Behebung das lttbei ts­

inspektorat nachstehende Maßnahll1en empfahl: 

1. Kennzeichnwlg der in der Begutachtungshalle befind­

lichen Rohrleitungen durch mlterschiedlichen Farbanstrich. 

2 .. Die Schalteinrichtungen für die Heizungs- und Lüf­

tungsanlagen wären instandzusetzen. 

3. Die Begutachtungsgrube (Putzgrube) wäre beider­

seits in der gesamten Länge mit mindestens 10 cm hohen 

Radabweisern zu versehen. 

4. An beiden Enden der Begutachtungsgrube wäre je 

ein Aufstieg vorzusehen~ 

5. Es wäre zu prüfen, ob die Motorendes Tacho- und 

Bremsprüfstandes den Vorschriften für explosionsgeschützte 

Anlagen entsprechen. 

~~llungnahme des Bundesministers für Verkehr: 

Zum Gesamtbericht teilte der Bundesminister für Verkehr 

mit, daß die genannte Dienststelle eine Außenstelle der Bundes­

prüfanstalt für Kraftfahrzeuge ist, die auf dem Betriebsgelände 

der Firma WARCHfu~T eingerichtet ~~rde. Die Firma WARCHART hat 

sich dabei verpflichtet, die von der Bundesprüfanstalt mitbe­

nützten Begutachtungseinrichtun{';en in ordnun{':sgemäßem Zustand 

zu erhalten. Die Bundesprüfanstalt hat nach der Besichtigung 

dieser Einrichtungen durch das Arbeitsinspektorat wiederholt 

III-101 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)108 von 129

www.parlament.gv.at



- 106 ~ 

die Behebung der beanstandeten Mängel verlangt, doch wurde 

bisher lediglich der Empfehlung unter Punkt 4 Rechnung ge­

tragen. Eine Durchsetzung der übrigen Empfehlungen wurde 
zum Zeitpunkt der Stellungnahme des Bundesministeriums für 

Verkehr durch das damals laufende, mittlerweile abgeschlos­

sene Ausgleichsverfahren der Firma Warchat erschwert, wobei 

letztlich auch der Fortbestand dieser Außenstelle in Frage 

gestellt war. 
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Verwaltungsbereich Bundesministerium für 
==~============~:=======~=~~~=~~==~=~=== 

Wissenschaft und Forschung 
=========:=~=====~~======= 

Bei Besichtigung der Registratur des Arntsnebenge­

bäudes des gemeinsamen Präsidiums der ßGmdesministerien 

für Unterricht und Kunst sowie Wissenschaft und Forschung 

wurde vom Arbeitsinspektorat empfohlen, die in den feuch­
ten, nicht lüftbaren li."t1d schlecht heizbaren Kellerräumen 

gelegenen Arbeitsplätze in andere, als Arbeitsräume geeig­

nete Räume zu verlegen. 

Ein gleichlautendes Schreiben erging an das Bundes­

ministerium für Unterricht und Kunst. 

Bei Überprüfung des pathologischen Institutes der 

Veterinärmedizinischen Uni versi tiit Wien in Wien 3., Linke 

Bahngasse 11, ergaben sich Beanstandungen, zu deren Behe­

bung vom Arbeitsinspektorat folgende Maßnahmen empfohlen 

wurden: 

1. Durch geeignete Be- und Entlüftw1g wäre dafür zu 

sorgen, daß der Tl'JAK-Wert (bzw. TRK-Wert) sämtlicher für 

die Herstellw1g veterinärmedizinischer Präparate verwen­

deten Chemikalien in der Atemluft der Arbeitsräume zu 
keinem Zeitpwlkt überschritten wird. 

2. Der Ersatz von Benzol durch einen Stoff mit ge­

ringerer Toxizität wäre anzustreben. 

Bei Besichtigung der Dienststelle Österreichische 

Phonothek in Wien 6., Webgasse 2a, ergab sich eine Reihe 

von Beanstandungen, zu deren Behebung nachstehende Maß-

nahmen empfohlen wurden: 

III-101 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)110 von 129

www.parlament.gv.at



- 108 -

18 Die mi t Schrej.ben des Arbei tsinspektorates für 

den 2e AuSsichtsbezirk vom 30. Oktober 1978 bekanntge­

gebenen Empfehlungen wurden - ausgenommen die Empfehlung 

unter Punkt 11 - bisher nicht erfüllt; die Behebung die­

ser Mängel wird daher nochmals empfohlen. 

2 .. AusbildWlg einer Person zur ersten Hilfeleistung. 

3. Ausreichende Beleuchtung der Verkehrswege. 

4. D~erprüfung des Feuerlöschers im Vorraum zum 

Heiz,raum. 

5e Vermeiden von Stolperstellen. 

Bei Überprüfung der Dienststelle Institut für elek­

trische Regelungs-, Steuerungs- und Antriebstechnik in 

Wien 4., Gußhausstraße 27, ergaben sich Beanstandungen, 

zu deren Behebung das Arbeitsinspektorat folsende Maß­

nahmen empfahl: 

1. BeI'Ührungssichere Verkleidung der Kupplungswelle 

des Antriebsaggregates bei der Laborübung "Antrieb". 

2. Behebung elektrischer Mängel (zweipolige Steck­

dosen im Labor 2. Stock)o 

3. Aus dem Labor 5 wäre ein Notausgang in das 2. Stie­

genhaus einzurichten und als solcher zu kennzeichnen. 

4. Der Zwischenraum zwischen Niederhalter und Messer 

der Schlagschere im Labor 5 wäre abzudecken. 

5. Eine ausreichende Zahl von Bediensteten wäre mit 

der Handhabung der Feuerlöscher vertraut zu machen. 
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Nach Besichtigung der Dienststelle Gemeinschafts­
werkstätte Elektrotechnisches Institut in Wien 4., Guß­
hausstraße 25 - 27, (Printplatten-Ätzraum) wurden zur Be­
hebung von Mängeln vom Arbeitsinspektorat folgende Maß­
nahmen empfohlen: 

1. Für den Druckbehälter des Kompressors wäre der 
Nachweis der ersten Erprobung (Druckbehälterbescheinigung) 
am Institut zur Einsichtnahme bereitzuhalten. 

2. Die elektrische Wandleuchte im Lackierraum wäre 
spritzwassergeschützt auszuführen. 

3. Abortzellen wären von Arbeitsräumen durch ins 
Freie entlüftbare Vorräume zu trennen. 

4. Bei Fehlen ausreichender Brüstungen wären Fenster 
in geeigneter Weise (z.B. Schutzstange) gegen Hineinstür­
zen von Personen zu sichern. 

5. Das zur Reinigung verwendete Trichloräthylen wäre 
durch das weniger gesundheitsschädliche 1,1,1-Trichlor­
äthan zu ersetzen. 

6. Stiegenhäuser wären von Lagerungen freizuhalten. 

Bei Überprüfung der Dienststelle Institut für Physik 
an der Montanuniversität in Leoben ergaben sich Beanstan­
dungen, zu deren Behebung vom Arbeitsinspektorat nachste­
hende Maßnahmen empfohlen wurden: 

1. In der Quästur wäre außerhalb der Kochnische eine 
Kontrolleuchte zu installieren. 

2. Auss~attung der Arbeitsräume mit Sitzgelegenheiten, 
die ergonomischen Gesichtspunkten entsprechen. 
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3. Aushängen der Sicherheitsvorschriften für 

Autogen -- Schweiß- Wld Schneideanlagen in der Werkstätte. 

4. Anwendung der Schleifmaschine entsprechend den Re­

geln der Technik (Abstand Werkstückauflage zur Schleifschei­

be nicht mehr als 3 mm). 

5. Aufbewahrung von giftigen, gifthältigen oder ätzenden 

Stoffen in deutlich gekennzeichneten Behältern, die eine Ver­

wechslung des Inhaltes mit Nahrungs- und Genußmitteln nicht 

zulassen. 

6. Im Bereich des Digestoriums wäre durch Anschlag auf 

das dort bestehende Rauchverbot hinzuweisen. 

7. Ausreichende Kennzeichnung der AufstellWlgsorte der 

Handfeuerlöschgeräte. 

8. Genehmigung der Röntgenanlagen im Sinne des Strahlen­

schutzgesetzes bzw. der Strahlenschutzverordnung. 

9. Behebung elektrotechnischer Mängel (zweipolig ange­

schlossene Tischleuchten, zweipoliee Steckdosen). 

10. Für die erste Hilfelei~tung wären die entsprechenden 
Mittel bereitzustellen. 

Bei Besichtigtmg der Dienststelle Institut für För­

derungstechnik an der T/lontanuniversität in Leoben wurde eine 

Reihe von Beanstandungen bekanntgegeben und zu ihrer Behe­

bung nachstehende Maßnahmen empfohlen: 

1. Sanierung der Wande, Decken und Fenster des Ganges 

im 1. Stock. 

2. Bei Verwendung der Schleifmaschine in der Werk­

stätte wären die Regeln der Technik zu beachten (Abstand 

Schleifscheibe Werkstückauflage nicht mehr als 3 mm). 
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3. Sichertmg der frei herumstehenden Gasflaschen so­

wie der Stahlflaschen in der fahrbaren Autogen-Schweiß­

und Schneideanlage gegen Umfallen. 

4. Aushängen der Sicherheitsvorschriften für ~utogen­

Schweiß- und Schneideanlagen in der Werkstätte. 

5. Aushängen einer ausführlichen Anleitung zur ersten 

Hilfeleistung im Erste-Hilfekasten. 

Bei Besichtigun{': der Dienststelle Institut für Bergbau­

technik an der Montanuniversität Leoben ergaben sich Bean­

standungen, zu deren Behebung vom Arbeitsinspektorat folgen­

de Maßnahmen empfohlen wurden: 

1. Behälter zur Aufbewahrung von giftigen, gifthältigen 

oder ätzenden Stoffen wären deutlich zu kennzeichnen, sodaß 

eine Verwechslung des Inhaltes mit Nahrungs- und Genußmitteln 

nicht möglich ist. 

2. Überprüfung der elektrischen Anlagen und Betriebs­

mittel in der Werkstätte auf ihren ordnungsgemäßen Zustand 

und Behebung der festgestellten Mängel. 

3. Anbringen einer geeigneten Schutzvorrichtung an der 

Messerwelle der Abrichtehobelmaschine. 

4. Verwendung der Schleifmaschine entsprechend den Re­

geln der Technik (Abstand Werkstückauflage zur Schleifschei­

be nicht mehr als 3 mm). 

5. Instandsetzung bzw. Entfernung der defekten Steh­

leiter. 

6. Sicherung der Doppelstehleiter gegen Auseinander­

gleiten der Holme. 
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7. Instandsetzung der teilweise defekten Fenster der 
Büroräume. 

8. Sanierung der Dachhaut über dem Bereich Bergbaukunde 
(Wasserflecken an den Decken der Büroräume). 

9. Vorschriftsmäßige Installation der Tischleuchte 
im Vorraum zur Dunkelkammer und der im Nebenraum befind­
lichen Zeichenmaschinen-Leuchte. 

Bei Besichtigung der Dienststelle Institut für Elek­
trotechnik an der Montanuniversität Leoben ergab sich 
eine Reihe von Beanstandungen, zu deren Behebung nach­
stehendes empfohlen wurde: 

1. Sanierung der Wände und Decken der Bibliothek. 

2. Behebung von Mangeln an elektrischen Betriebsmitteln 
(zweipolig angeschlossene Tischleuchten). 

3. Sicherung der Doppelstehleiter gegen Auseinander­
gleiten der Holme. 

4. Beistellung geeigneter Mittel zur ersten Hilfelei­
stung in staubdicht schließenden, entsprechend bezeichneten 
Behältern. 

5. Aushängen der Sicherheitsvorschriften für ~utogen­
Schweiß- und Schneideanlagen sowie der Sicherheitsregeln für 
elektrisches Schweißen im Bereich der Schweiß- und Schneide­
anlagen. 

Nach Besichtigung des Materialmagazinraumes für Wasch­
und Reinigungsmittel an der Montanuniversität Leoben \vurde 
vom Arbeitsinspektorat empfohlen, für den Magazinraum im 
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Parterre links eine mechanische Be- und Entlüftungsanlage 

vorzusehen. In diesem Raum muß sich ein Bediensteter an 

einem Tag der Woche mehrere Stunden aufhalten, obwohl durch 

die große Menge dort gelagerter Waschmittel ein unange­
nehmer Geruch herrscht. 

Bei Besichtigung der Dienststelle Institut für Geologie 
und Lagerstättenlehre an der Montan12niversität Leoben ergaben 

sich Beanstandungen, zu deren Behebung nachstehendes empfohlen 

wurde: 

1. Überprüfung der elektrischen Anlagen und Betriebs­

mittel in allen Räumlichkeiten. 

2. Sperre der Gaszufuhr zum Institut, da die Gaslei­

tungen Korrosionserscheinungen aufweisen. 

3. Die Vorhänge zur Verdunklung des Geologie-Hörsaales 

wären vom Boden aus bedienbar einzurichten. 

Bei Besichtigung der Universität für Bildungswissen­

schaften in Klagenfurt ergaben sich Beanstandungen, zu de-

ren Behebung vom Arbeitsinspektorat folgende Maßnahmen empfoh­

len wurden: 

1. Ausbildung von Bediensteten in erster Hilfeleistung. 

2. Die Namen der in erster Hilfeleistunf ausgebildeten 

Bediensteten wären im Verbandbehälter anzuschlagen. 

3. Auflegen der Druckprobenbescheinigung des Druckluft­

behälters (30 1, 10 bar) in der Dienststelle. 
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4 .. Kennzeichnung des zU.lassigen Höchstdruckes am 

.Manometer des Drucl,duftbehälters durch eine rote Marke. 

5. Verklf'?idung des Zal1llkranzes der in der Werkstätte 

aufgestellten Metq,lllcreissäge up.terhalb des Tisches. 

6. Aufler;en der ßauartzulassung für die Ionisations-

rauchmelder .. 

7" AbsicherLlng der Grünfläche im Irmellhof gegen den 

lichtc,clncht durci1 ein Schutzgeländer oder eine andere ge­

GignetE~ Umwellrung. 

8" itödeckung der Vertiefungen für den Pumpensumpf in 

der Klimazentrale (Z 013) bzw. jn der IJüftungszentrale 

( r, ü' (' -, \ 
i.J ) _) .I ~ 

9. Auflegen d8r Druclcprobenbescheinigu.'t1.gen für sämt­

liche Dru.ckausglc ichsgefäf3e .. 

10., Die verschieden hohen Stufen be.i den Stj.egen der 

1üf-etmgszentr'i..le (2 012) wären auf gleiche Höhe zu bringen. 

1'1 .. Ausstellen von schriftli chen Fahrgenehmigungen für 

,i ene Bedienstete, o.1.e n~lch ausreichender Unterweisung mit 

"'-:-;1 Motorkarren fahren dürf(on. 

'12 .. AuSlegen des Priif<J:tt0stes für die Blitzschutzanlage. 

13. Stiegenarme der I"rei stiegen, die mehr als 4 Stufen 

besitzen, wären zwnindest an ejner Seite mit einer Anhalte­

stanfe Zl.l versehen. 

14 .. Behebung elektrotechnischer Mängel (freihängende 

elektrische I.Jei tung im Erdgeschoß der Bibliothek, Elektro­

installation im Bereich der Spritzlackierbox nicht nach den 

Sonderbestimrmmgen für explosionsgefährdete Bäume ausge­

führt). 

15. In den Büroräum€TI v,,;ire für die Einhaltung gesundhei t­

lich einwandfreier Klimafaktoren zu sorgen. 
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Nach Besichtigunp; des Institutes für Bj.ochemie "\md 

experimentelle Krebsforschung an der Universität Inns­

bruck wurde vom Arbeitsinspektorclt empfohlen, den Be­

dien.steten für den Aufenthalt während der Arbeitsp;J,uscn 

einen eige:ne:a Raum zur Verfügung zu stellen, der für be:­

tri ebsteclmische Zwecke nicht verwendet wird" 

Nach Besichtigwl{~ des lnstj_ tutes für Experimental­

physik 3-.."'1 der Universität Innsbruck wurde vom Arbei tsin­

spektorat emnfohlen, generell .- al so auch für die Übu.ngen 

nur solche Geräte zu verwenden, die ausreichenden Schutz 

gegen zu hohe Berührungssp8:nnUi'1g bieten~ 

§tellull!2;uahme der Frau Bunde,smi,llister filr Wi.ssepsch8.ft und 

~chtU1ß.:, 

Frau Bundesminister für Wissensch2ft und Forschunf~ teilte 

dem Bundesminister für soziale Verwal tung mi t r d ,tD alle Dienst­

stellen ihres Ressorts angewiesen wurden, Jene I,Iaßnahmerj, die 

im eigenen Wirk"\IDf;Sbereich möglich sind, allenf2.11s im Einver­

nehmen mit der zuständigen Bundesgebäudeverwaltung I umgehend 

durchzuführen, und bei den darüber hinaus notwendigen Maßnahmen 

entsnrechende Anträge an das Bundesministerium für Wissenschaft 

und Forschung zu richten; diese Vorgan{"sweise hat sich bisher 

bewährt und ein l],'eil der aufgezeigten MtingeJ konnte auf diese 

Weise rasch behoben werden. 

Hinsichtlich der Registratur im Amtsgebäude Wien I., Con­

cordiaplatz 1, wurde zwischen dem Bundesministerium für Wissen­

schaft und Forschung und dem Bundesmintsterium für Bauten und 

Technik vereinbart, daß ein für Garagenzwecke besti~nter Raum 

so lungebaut und adaptiert wird, daß er als Registratur verwen­

det werden kann; die Durchführung ist für 1981 vorgesehen. 
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Zu den Beanstandungen, die sich bei der Besichtigung 

der Österreichischen Phonothek ergeben haben, teilte Frau 

Bundesminister mit, daß dieses Gebäude von der Republik 

Österreich angekauft wurde und nunmehr saniert wird. Da 

der Betrieb der Österreichischen Phonothek aufrecht erhalten 

werden muß, ist eine Sanierung der Räume nur Abschnittweise 

möglich. 
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Dringlichkeitsreihu.n,g nach § 9 Abs. 2 BSG. 
========================================== 

Die Reihung der Dringlichkeit der Durchführung der 
auf Grund von Beanstandungen bei Besichtigung von Dienst­
stellen des Bundes empfohlenen Maßnahmen hat nach überein­
stimmender Ansicht der Arbeitsinspektorate nach dem Grad 
der Gefährdung von Leben und Gesundheit der in den Dienst­
stellen beschäftigten Bediensteten zu erfolgen. 

Die Reihung erfolgte nach Dringlichkeitsstufen, wobei 
zwischen 

besonders dringenden Maßnahmen, 

dringenden I'/Iaßnahmen und 

sonstigen durchzuführenden Maßnahmen 

zu' unterscheiden ist. 

Als besonders dringende Maßnahmen sind anzusehen: 

Schutzmaßnahmen gegen eine Gefährdung durch elektrischen 
strom; Anbringung von Schutzeinrichtungen an Betriebseinrich­
tungen und Betriebsmitteln; Sicherung von Arbeitsstellen, Ver­
kehrswegen u.a. gegen die Gefahr von Absturz von Menschen und 
Material; Sicherung der Benützbarkeit der Verkehrswege und 
Fluchtwege, insbesondere aus Bereichen, in denen Brandgefahr 
besteht; Brandschutzmaßnahmen; Schutzmaßnahmen gegen Gefähr­
dung durch gesundheitsschädliche Einwirkune en,wie Einwirkung 
von gesundheitsschädlichen Stoffen; gesundheitsschädlichen 
Strahleneinwirkungen; Lärm, Staub und ErSChütterungen. 
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Als dringende Maßnahmen sind anzusehen: 

Durchführung der Abnahmepriifung von Betriebseinrich­
tungen und Betriebsmitteln für die eine gesetzliche Ver­
pflichtung besteht, wie für Krane, Aufzüge und Strahlen­
einrichtungen; Durchführung von gesetzlich vorgesehenen 
periodischen Überprüfungen von Betriebseinrichtungen und 
Betriebsmitteln; Einholung der nach gesetzlichen Vorschrif­
ten erforderlichen Bewilligung, z.B. nach dem Strahlen­
schutzgesetz; Beseitigung von Unebenheiten in Fußböden, 
die zu Unfällen durch Stolpern führen können; Beseitigung 
sanitärer Mißstände; Bereitstellen von Material für die 
Erste Hilfe; alle Maßnahmen, die der Unfallverhütung die­
nen und nicht zu den besonders dringenden Maßnahmen zählen; 
Maßnahmen zur Verbesserung von Belichtung, Belüftung und 
Beheizung; alle sonstigen Maßnahmen, die dem Gesundheits­
schutz dienen, wie Beseitigung von Zugluft. 

Als sonstige durchzuführende Maßnahmen gelten: 

Maßnahmen, die nicht unmittelbar dem Schutz von Leben 
und Gesundheit dienen, insbesondere solche, die formaler 
Natur sind, wie Auflegen von Vorschriften und Aufzeichnungen. 

Von den Arbeitsinspektoraten wurden im Berichtsjahr aus 
Personalmangel im wesentlichen nur jene Dienststellen des Bun­
des besichtigt, in denen Personal vertreter oder Dienststellen­
leiter eine solche verlangten. Ein objektives Bild der Dring­
lichkeit kann daher-wie bereits in der Einleitung angeführt -
nicht gegeben werden. 
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Auf Grund der von den Arbeitsinspektoraten einge­
langten Befunde über das Ergebnis der Besichtigung von 
Dienststellen des Bundes im Berichtsjahr wurde nachfol­
gende Reihung innerhalb der Verwaltungsbereiche vorge­
nommen, wobei noch innerhalb der Dienststellen eine Rei­
hung nach den vorerwähnten Stufen der Dringlichkeit zu 
erfolgen hätte. Dienststellen in denen keine oder keine 
schwerwiegenden Beanstandungen erfolgten. scheinen in der 
Dringlichkeitsreihung nicht auf. 

Dringlichkeitsreihung nach Ressorts: 

1. Verwaltungsbereich Bundesministerium f ür Bauten und Technik 

Im Verwaltungsbereich des Bundesministeriums für Bauten 
und Technik wurde folgende Dringlichkeitsreihung erstellt: 

1. Strombauleitung Krems an der Donau, Steinbruch 
Kienstock; 

2. Bundesgebäudeverwaltung st. Pölten, Birkengasse 49; 

2. Verwaltungsbereich Bundesministerium für Finanzen 

Im Verwaltungsbereich Bundesministerium für Finanzen er­
gibt sich folgende Dringlichkeitsreihung: 
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1. Zollamt Berg; 

2. Zollamt Salzburg, Zolleigenlager der Fa. SCHENKER 

in Salzburg, Vogelweiderstraße 107; 

3. Zollamt Walserberg - Autobahn; 

4. Zollamt Schwarzbach; 

5. Zollamt Graz, Bahnhofgürtel 57; 

3. Verwaltungsbereich Bundesministerium für Gesundheit und 

Umweltschutz 

Im Bereich der Verwaltungsstelle Bundesministerium für 
Gesundheit und Umweltschutz erübrigt sich folgende Dringlich­
keitsreihung, da nur eine Dienststelle, die Bundesanstalt 

für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren in Wien 12., 

Emil Behring-Weg 3, besucht wurde. 

4. Verwaltungsbereich Bundesministerium für Inneres 

Im Verwal tungsbereich des Bundesministeriums f'ür Inneres 

ergibt sich folgende Dringlichkeitsreihung: 

1. Polizeikommissariat Simmering, Wien 11; 

2. Mobilienlager der Bundespolizeidirektion Wien, 

Wien 9., Hahngasse 8 - 10; 
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3. Bundespolizeidirektion Leoben; 

4. Gendarmeriepostenkommando Eisenerz; 

5. Gendarmeriepostenkommando St. Marein/Knittelfeld; 

6. Gendarmeriepostenkommando Lienz; 

7. Gendarmeriepostenkommando Eisenstadt, techn.Abteilung; 

5. Verwaltungsbereich Bundesministerium für Justiz 

Im Bereich der Verwaltungsstelle Bundesministerium für 
Justiz ergibt sich folgende Dringlichkeitsreihung: 

1. Bezirksgericht Bad Aussee, Kirchengasse 32; 

2. Strafvollzugsanstalt Stein; 

3. strafvollzugsanstalt Hirtenberg, Leobersdorferstr. 16; 

4. Kreis- und Bezirksgericht Korneuburg, Hauptplatz 18; 

5. Bezirksgericht Mur au , Raffaltplatz 2; 

6. Verwaltungsbereich Bundesministerium für Landesverteidigung 

Im Verwaltungsbereich des Bundesministerium für Landes­
verteidigung ergibt sich folgende Dringlichkeitsreihung: 
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1. Heeresfeldzeuglager Wien, Lagerabteilung 11, 

Flakturm Arenbergpark; 

2. earl-Kaserne, Wien 12., Maurichgasse 18; 

3. Heereszeuganstalt Wien, WUG-Werkstättenabteilung, 
Wien 14., Brei tenseerstraße 61; 

4. Fliegerhorst Brumowski, Platzlandwirtschaft in 
Langenlebarn; 

5. Raab-Kaserne in Mautern; 

6. Fliegerhorst Brumowski, 4. Staffel des Hubschrauber­
geschwaders in Langenlebarn; 

7. Verwaltungsbereich Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft 

Im Bereich der Verwaltungsstelle Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft ergibt sich folgende Dringlich­
keitsreihung: 

1. Spanische Reitschule in der Wiener Hofburg; 
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2. Höhere Bundeslehranstalt für Landwirtschaftliche 
Frauenberufe in Pitzelstätten; 

8. Verwaltungsbereich Bundesministerium für soziale 

Verwaltung 

Im Verwaltungsbereich des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung ergibt sich folgende Dringlichkeitsreihung: 

1. Arbeitsamt Mödling; 

2. Landesarbeitsamt Wien, Wien 5., Embelgasse 4 - 8; 

9. Verwaltungsbereich Bundesministerium für Unterricht 
und Kunst 

Im Bereich der Verwaltungsstelle Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst ergibt sich folgende Dringlichkeits­
reihung: 

1. Technologisches Gewerbemuseum, Höhere Technische 
Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt, Wien 20., 
Wexstraße 17; 

2. Höhere Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt für Textil­
industrie, Wien 5., Sprengergasse 20; 
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3. Höhere Technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt, 
Innsbruck, Trenkwalderstraße; 

4. Höhere Technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt 
Graz-Gösting; 

5. Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Zwettl; 

6. Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Horn; 

10. Verwaltungsbereich Bundesministerium für Verkehr 

Im Verwaltungsbereich Bundesministerium für Verkehr 
erübri~ sich eine Dringlichkeitsreihung, da nur eine Dienst­
stelle,die Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge in Wien 14., 
Albert Schweitzer-Gasse 1 A besichtigt wurde. 

11. Verwaltungsbereich Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung 

Im Verwaltungsbereich Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung ergibt sich folgende Dringlichkeitsreihung: 

1. Österreichische Phonothek, Wien 6., Webgasse 2a; 

2. Montanuniversität Leoben; 

3. Universität für Bildungswissenschaften in Klagenfurt 

4. Institut für Geologie und Lagerstättenlehre an der 
Montanuniversität Leoben; 
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5. Institut für Fhysik an der Montanuniversität Leoben 

6. Institut für Bergbautechnik an der Montanuniversität 
Leoben. 
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